Vorhabenbezogener Bebauungs- und Grinordnungsplan
'Solarpark GreenovativeI'

Sondergebiet Photovoltaik

Planungsrechtliche Voraussetzungen:

Die Gemeinde Kimmersbruck erldsst gemaB § 2 Abs. 1, § 9 und § 12 des Baugesetzbuches
(BauGB) , Art. 23 der Gemeindeordnung flir den Freistaat Bayern (GO), Art. 81 Bayer.
Bauordnung (BayBO), der Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (BauNVO),
der Verordnung uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhalts
(PlanzV 90) folgende Satzung. Die o.a. Rechtsgrundlagen gelten in der jeweils zum Zeitpunkt
des Satzungsbeschlusses gliltigen Fassung:
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B. Festsetzungen
1. Art der baulichen Nutzung

Auf den Grundstlicken Fl.-Nr. 1398, 1414/4, 1417 (TF), Gmkg. Kofering.
Zulassig ist die Errichtung von freistehenden (gebdudeunabhangigen)
Photovoltaikmodulen sowie der Zweckbestimmung des Sondergebietes
unmittelbar dienende Nebenanlagen.

1.1 Sondergebiet Photovoltaik (§ 11 Abs. 2 BauNVO)

1.2 Entsprechend § 12 Abs. 3a BauGB sind im Rahmen der festgesetzten
Nutzungen nur solche Vorhaben zuldssig, zu deren Durchfihrung sich der
Vorhabentrager im Durchfiihrungsvertrag verpflichtet.

1.3 Zeitliche Befristung/Riickbau

Nach Ablauf der Nutzung als Photovoltaikanlage sind die Flachen in ihren
Urzustand zurlickzuversetzen. Anlagen und Gebdude sind abzubauen. Als
Folgenutzung gilt wieder - entsprechend dem Ausgangszustand vor dieser
Sondernutzung - die planungsrechtliche Situation als Ilandwirtschaftliche
Nutzflache.

Entsprechendes gilt, falls die Nutzung der Photovoltaikanlage zu einem friitheren
Zeitpunkt entfallen sollte.

2. MaB der baulichen Nutzung

2.1 Grundflache

Die Grundflache (mit Modulen oder Nebengebduden Uberstellte Flache) wird auf
maximal 12.000 m2 beschrankt.

Dabei ist die Vollversiegelung von Flachen im Sondergebiet auf die erforderlichen
Gebaudefundamente zu beschranken. Es sind ein Trafogebdude und eine
Ubergabestation mit einer Grundflache von je maximal 20 m2 zul&ssig.

Die Modultische sind mit Ramm- oder Schraubfundamenten aus Metall zu
verankern. Sollten Grindungsprobleme vorliegen, kénnen bedarfsorientierte
Fundamente (Punkt- oder Streifenfundamente) eingesetzt werden. Innerhalb der
Wasserschutzzone II (1398, 1417 (TF), Gmkg. Kofering) sind die Modultische
mit flachen nicht frostfreien Streifenfundamenten und ohne flachigen
Oberbodenabtrag zu verankern.

2.2 Hoéhe baulicher Anlagen

Die maximal zuldssige H6he der Module einschlieBlich Tragekonstruktion,
gemessen zwischen der Gelandeoberkante und der Oberkante Module, betragt
3,50 m.

Die maximal zuldssige Hohe der Gebdude, gemessen zwischen Geldndeoberkante
und Oberkante Gebdude, betragt 3 m.

3. Baugrenze

Die Uberbaubare Flache fir Photovoltaikmodule und Gebaude werden durch
Baugrenzen im Sinne von § 23 Abs. 3 BauNVO festgesetzt. Die Errichtung von
Transformatoren ist nur auf dem Flurstiick 1414/4, Gmkg. Kofering in der Zone
IIT zulassig.

4, Gestaltung baulicher Anlagen
4.1 Dachausbildung

Fir alle Gebaude werden Flach- oder Satteldécher mit maximal 30° Neigung
festgesetzt. Dacheindeckungen in Metall sind nur in matter und beschichteter
Ausflihrung zuldssig. Als Farbe ist naturrot, rotbraun, griin, grau oder braun in
gedeckten Nuancen zu wahlen. Alternativ ist eine extensive Dachbegriinung
zulassig.

4.2 Fassaden

Durchbriiche, Liftungséffnungen und dergleichen missen siedlungsabgewandt
angeordnet werden. Als Fassadenfarbe ist griin, grau oder braun in gedeckten
Nuancen zulassig.

4.3 Werbeanlagen

Werbeanlagen sind bis zu einer maximalen Flache von 5 m2 an der Einfriedung
im Zufahrtsbereich zulassig. Fahnenmasten und elektrische
Wechselwerbeanlagen sind nicht zulassig.

5. Ortliche Verkehrsflachen
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5.1 Die Grundstlickszufahrten sind in den im zeichnerischen Teil dargestellten
Flachen bis zu einer Breite von 5 m zuldssig

5.2 Einfahrtbereiche des SO-Gebiets

6. Einfriedungen

Einfriedungen sind als Metallzdune, auch mit Kunststoffummantelung und

Ubersteigschutz zulédssig. Zaune im Bereich der Leitungsschutzzone sind aus
isolierenden oder nichtleitenden Werkstoffen (z. B. kunststoffummantelter
Maschendraht, Holz) aufzustellen. Pfeiler, Toranlagen und leitende Zaune sind zu
erden.

Sie dirfen eine Gesamthdéhe von 2,20 m Uber der bestehenden natlrlichen
Gelandeoberkante nicht Uberschreiten. Durchgehende Betonsockel sind
unzulassig. Es sind lediglich Punktfundamente fiir die Zaunpfosten erlaubt. Die
Unterkante des Zaunes ist entsprechend der Gelandetopographie mindestens 20
cm Uber dem Boden auszufiihren.

7. Gelandeoberflache/Grundwasserschutz

7.1 Geléndeauffillungen und -nivellierungen sind zu vermeiden. Das naturliche
Gelandeniveau darf nur in absolut notwendigem Umfang und maximal um 0,50 m
abgegraben oder aufgeschlttet werden. Stltzmauern sind unzuldssig. Fir
BaustraBen, zur Verflullung von Leitungsgrében und im Rahmen von
Fundamentarbeiten sowie Aufschittungen ist nachweislich unbelastetes
naturliches Boden- bzw. Gesteinsmaterial zu verwenden. Eine Verwendung von
Recycling-Baustoffen ist nicht zuldssig. Kabel sind unter geringstmdglicher
Storung der Bodenverhaltnisse zu verlegen.

7.2 Samtliche Bodenbefestigungen sind in sickerfahiger Ausfiihrung
(Schotterrasen) herzustellen, so dass das Niederschlagsabwasser breitflachig
Uber die belebte Bodenzone versickern kann. Fiur starker befahrene Abschnitte
der Sondergebietszufahrt kdnnen flir Bodenbefestigungen auch Rasengittersteine
oder Rasenfugenpflaster verwendet werden.

7.3 Das von den Modulen abflieBende Niederschlagswasser ist breitflachig Gber
die belebte Bodenzone zu versickern. Eine punktuelle Versickerung ist nicht
zulassig.

7.4 Sollte oberflachennahes Grundwasser angetroffen werden, ist bei Griindung
im Grundwasserbereich (gesattigte Zone oder Grundwasserschwankungsbereich)
auf verzinkte Stahlprofile zu verzichten oder eine geeignete Beschichtung zur
Minimierung von Auswaschungen zu verwenden. Farbanstriche oder
Farbbeschichtung an den Rammprofilen sind nicht zulassig.

7.5 Zur Reinigung der Solarmodule darf ausschlieBlich Wasser ohne Zusatze
verwendet werden.

7.6 Jegliche Wartungsarbeiten an sowie Betanken von Fahrzeugen und
Baumaschinen missen wahrend der Bauphase und im Zugen des Unterhaltes
auBerhalb des Wasserschutzgebiets erfolgen.

7.7 Wahrend der Bauarbeiten und auch im Zuge der Wartungsarbeiten ist
sicherzustellen, dass keine Bodenverunreinigung durch Kraft - und Betriebsstoffe
oder sonstige wassergefahrdende Stoffe eintreten. Mit solchen Stoffen oder
belastetem Bodenmaterial kontaminierte Fahrzeuge, Gerate und Maschinen
dirfen nicht eingesetzt werden.

7.8 Als Transformatoren sind Trockentransformatoren, alternativ esterbefiillte
Oltransformatoren mit Auffangwanne einzusetzten. Ggf. sind zusatzliche Auflagen
zum Brandschutz notwendig.

8. Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flachen fir MaBnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

8.1 MaBnahmen zur Vermeidung
Folgende MaBnahmen sind auf den Flachen durchzufiihren:

- V1: Entwicklung von artenreichem Extensivgrinland (G214) Der Aufwuchs
\Val ist ein- bis zweimal jahrlich zu mahen und das Mahgut abzufahren. Etwa drei
Viertel der Flache wird zweischiirig (erster Schnitt ab 15. Juli, zweiter Schnitt
ab 15. August) gemaht, das verbleibende Viertel einschirig (ab 15. August).
Die Verteilung der ein- bzw. zweischirigen Teilflachen ist jahrlich wechselnd
anzuordnen.

Der Einsatz von Dilingemitteln und Pestiziden ist ausgeschlossen.

-V 2: Entwicklung einer Staudenflur entlang des Zaunes

Die Flache zwischen Hecken und Geltungsbereichsgrenze ist als Staudenflur
(Zielzustand K122 - MaBig artenreiche Saume frischer bis maBig trockener
Standorte) zu entwickeln. Der Saum ist alle zwei Jahre im Herbst zu mahen und
das Mahdgut abzufahren. Der Einsatz von Dingemitteln und Pestiziden ist
ausgeschlossen.

- V3: Flacheneingriinung mit Heckenpflanzung

Der sudliche Rand des Geltungsbereiches ist in dem dargestellten Bereich mit
V3 einer Hecke aus heimischen Strauchern und Baumen zu versehen. Die Anlage
der Hecke ist mit der Errichtung der Anlage, spatestens bei Beginn der darauf
folgenden Vegetationsperiode durchzufiihren. Angaben zu den zu verwendenden
Geholze, Qualitaten und Pflanzabstanden sind dem Vorhaben- und
ErschlieBungsplan zu entnehmen.

Die Pflanzungen sind fachgerecht zu pflegen und in ihrem Bestand dauerhaft zu
sichern. Nicht angewachsene Gehoélze sind in der nachsten Pflanzperiode durch
Gehdlze gleicher Art und GréBe zu ersetzen.

Die Fertigstellung ist bei der Unteren Naturschutzbehérde zu melden und ein
Abnahmetermin ist zu vereinbaren. Die Kopien der Lieferscheine der Bepflanzung
sowie die Autochthonitdtsnachweise sind an die UNB zu Ubermitteln.

- V4: Pflege innerhalb der Freiflachenphotovoltaikanlage

Die Sondergebietsflache ist als Griinland zu entwickeln. Der Aufwuchs ist ein- bis
zweimal jahrlich zu mahen. Etwa drei Viertel der Flache wird zweischirig (erster
Schnitt ab 01. Juli, zweiter Schnitt ab 15. August) gemaht, das verbleibende
Viertel einschiirig (ab 15. August). Die Verteilung der ein- bzw. zweischlrigen
Teilflachen ist jahrlich wechselnd anzuordnen. Eine Beweidung ist unzulassig.

Der Einsatz von DUngemitteln und Pestiziden ist ausgeschlossen. Aufkommende
Neophyten (Indisches Springkraut, Herkulesstaude, Kanadische Goldrute,
Japanischer Knéterich) sind auf der gesamten Flache friihzeitig zu beseitigen

8.2. Verwendung von Regio - Saatgut

Bei der Ansaat der Grinlandflachen und der Ausgleichsflache ist Regio - Saatgut
mit einem Krauteranteil von 30 % zu verwenden.

8.3 Die Bauflache ist baldméglichst anzusahen.

9. Immissionsschutz

9.1 Das Blendgutachten der 8.2 Obst & Hamm GmbH vom 08.08.2022 ist zu
beachten. Zur Vermeidung von stérenden Blendungen sind die Module mit den im
Vorhaben- und ErschlieBungsplan genannten Ausrichtungen und Aufneigungen zu
montieren. Eine Abweichung von der vorgeschriebenen Aufneigung ist mdglich,
wenn nachgewiesen wird, dass keine stérende Blendwirkung entsteht.

Von den Modulen darf keine stérende Blendwirkung ausgehen.
Verkehrsteilnehmer dirfen durch die Module nicht geblendet werden. Sollte sich
nach Inbetriebnahme der Anlage eine Blendwirkung herausstellen, ist eine
Abschirmung anzubringen. Diese kann entweder in Form von entsprechend
dimensionierten Gehdlzpflanzungen oder baulichen MaBnahmen am Zaun
ausgefuhrt werden. Der Zaun darf daflur in notwendigem MaBe am Ort der
BlendschutzmaBnahme erhdéht werden.

9.2 Die von der Anlage ausgehenden Gerausche, wie tieffrequente vom
Transformator abstrahlende Gerausche, oder der Larm, den Wartungsarbeiten
verursachen, miuissen bei nachstgelegenen Wohngebauden die in der TA Larm
genannten Anforderungen erflillen. Insbesondere miissen die Beurteilungspegel
des Anlagenlarms nachstehend genannte Immissionswerte um mindestens 10
dB(A) unterschreiten. Folgende Immissionsrichtwerte gelten flr die
Immissionsorte:

tags (6:00 - 22:00 Uhr): 60 dB(A) fur MD / 55 dB(A) fir WA und
nachts (22:00 - 6:00 Uhr): 45 dB(A) fir MD / 40 dB (A) fir WA

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen diirfen den Richtwert tags um nicht mehr
als 30 dB(A) und nachts nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.

Bei Beschwerden Uber den Larm, den der Betrieb der Anlage verursacht, kann die
Gemeinde den Nachweis anhand von Immissionsmessungen nach TA Larm
und/oder der DIN 45680 fordern. Die Ergebnisse dieser Messung sind spatestens
innerhalb von zwei Monaten nach Aufforderung durch die Gemeinde vom
Vorhabenstrager kostenfrei vorzulegen.

Larmintensive Wartungsarbeiten, wie z.B. Maharbeiten, sind nur werktags
tagsiber, in der Zeit von 7:00 - 20:00 Uhr zulassig.

9.3. Eine dauerhafte Beleuchtung der Anlage ist unzulassig.

10.  Sonstige Planzeichen und Festsetzungen
10.1 Geltungsbereichsgrenze des Bebauungsplanes

10.2 Vorhaben- und ErschlieBungsplan/Durchfiihrungsvertrag

Entsprechend § 12 Abs. 3 BauGB wird der Vorhaben- und ErschlieBungsplan
Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes.

C.  Hinweise

1. Sollten im Zuge der Errichtung oder des Betriebes der Photovoltaikanlage Schaden an
Flurwegen entstehen sind diese Schaden durch den Betreiber der Anlage zu beseitigen.

2. Sollten bei den Bauarbeiten Anhaltspunkte fiir schadliche Bodenveranderungen oder eine

Altlast bekannt werden, sind unverziiglich das Wasserwirtschaftsamt und das
Landratsamt Amberg-Sulzbach zu informieren.

3. Es ist nicht auszuschlieBen, dass sich im Planungsgebiet oberirdisch nicht mehr sichtbare
und daher unbekannte Bodendenkmaler befinden. Bei Erdarbeiten zu Tage kommende
Metall-, Keramik- oder Knochenfunde sind umgehend dem Landratsamt oder dem
Bayerischen Landesamt flr Denkmalpflege zu melden. (Art. 8 DSchG)

4. Um die Beeintrachtigung des im Siden angrenzenden kartierten Biotops durch die
Planung zu vermeiden, ist der Schutz des Biotops durch einen Zaun wahrend der
Bauphase zu gewahrleisten. In dieser Zone sind alle Belastungen wie Ablagerungen,
Aufstellen von Maschinen und Material, Befahrung, Verunreinigung sowie Bodenauf- und
abtrag nicht gestattet.

5. Die Photovoltaikanlage ist durch landwirtschaftlich genutzte Flache umgeben. Im Zuge
der ordnungsgemaBen Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten
Flachen kann es zu Beschadigungen der Solarmodule kommen. Die Bewirtschaftung der
angrenzenden Flachen kann Staubemissionen verursachen. Daraus koénnen keine
Entschadigungsanspriche geltend gemacht werden.

6. Der Untergrund der Frankenalb besteht aus verkarsteten Karbonatgesteinen der
WeiBjura-Gruppe, die von unterschiedlich machtigen Deckschichten Uberlagert werden.
Es besteht ein Restrisiko flr die Entstehung weiterer Dolinen und Erdfalle, vor Allem
durch das Nachsacken von Deckschichten in unterlagernde Hohlraume

Hinweise durch Planzeichen:

Fir die Richtigkeit der eingetragenen Leitungstrasse wird keine Gewahr
ibernommen. MaBangaben beziehen sich stets auf die tatsachliche Leitungsachse
im Gelande.

110-kV-Freileitung (mit Schutzzonenbereich je 30,0 m beidseitig

O der Leitungsachse)

T~
( o \ Mastschutzbereich (20,00 m im Radius um den Mastmittelpunkt
N Y, der Gittermaste).

20-kV-Freileitung (mit Schutzzonenbereich je 10 m beidseitig
 —o der Leitungsachse)

e \ Mastschutzbereich (5,00 m im Radius um den Mastmittelpunkt
N O der Gittermaste).
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D. Verfahrensvermerke

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 14.09.2021 gemaB § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am
14.04.2022 ortsiblich bekannt gemacht.

2. Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gem&B § 3 Abs. 1 BauGB mit 6ffentlicher Darlegung
und Anhdérung flir den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 05.04.2022 hat
in der Zeit vom 27.04.2022 bis 27.05.2022 stattgefunden.

3. Die frihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemaB §
4 Abs. 1 BauGB fir den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 05.04.2022 hat
in der Zeit vom 25.04.2022 bis 27.05.2022 stattgefunden.

4., Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der vom Gemeinderat am 07.03.2023 gebilligten
Fassung vom 20.03.2023 wurden die Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange
gemaB § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 02.05.2023 bis 06.06.2023 beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der vom Gemeinderat am 07.03.2023 gebilligten Fassung
vom 07.03.2023 wurde mit der Begrindung gemaB § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
05.05.2023 bis 06.06.2023 offentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde Kimmersbruck hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 04.07.2023 den
Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 04.07.2023 als Satzung
beschlossen.

Kimmersbruck, den .......ccooviiiiiiin.n.

1. Blrgermeister Roland Strehl

7. Ausgefertigt

Kidmmersbruck, den .......ccoooivvivvinennnn.

1. Blrgermeister Roland Strehl

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ................... gemaB § 10 Abs. 3
Halbsatz 2 BauGB ortsiblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begriindung wird seit
diesem Tag zu den Ublichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht
bereitgehalten und Uber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan
ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4
BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

Kidmmersbruck, den .......cccooivvivvvinnnnnn.

1. Blrgermeister Roland Strehl

Fur die Planung:
Sulzbach-Rosenberg, den ..............et.u.

NEIDL+NEIDL Landschaftsarchitekten und Stadtplaner Partnerschaft mbB

E. Begrindung siehe Textteil
F. Umweltbericht siehe Textteil
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A PLANZEICHNUNG

siehe Bebauungsplan (Plan Nr. 1/2)

B FESTSETZUNGEN

siehe Bebauungsplan (Plan Nr. 1/2)

C HINWEISE

siehe Bebauungsplan (Plan Nr. 1/2)

D VERFAHRENSVERMERKE

siehe Bebauungsplan (Plan Nr. 1/2)

E BEGRUNDUNG

1. Gesetzliche Grundlagen

BauGB Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I S.
3634), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBI. I
Nr. 6

BauNVO Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstlicke - Baunutzungsverordnung -

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786), zuletzt ge-
andert durch Art. 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBI. I Nr. 6)

BayBO Bayerische Bauordnung 2008 in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007
(GVBI. S. 588), zuletzt gedndert durch § 2 des Gesetzes vom 10. Februar 2023
(GVBI. S. 22).

BNatSchG Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege - Bundesnaturschutzgesetz - in der

Fassung vom 29.07.2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBI. I S. 2240).

BayNatSchG  Gesetz Uber den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in
der freien Natur - Bayerisches Naturschutzgesetz - in der Fassung vom 23.02.2011
(GVBI. S. 82), zuletzt geandert durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2022
(GVBI. S. 723)

2. Planungsrechtliche Voraussetzungen

2.1 Landesentwicklungsprogramm

GemalB Strukturkarte des Landesentwicklungsprogramms des Landes Bayern, Fortschreibung mit
Stand 2018 liegt die Gemeinde Kimmersbruck im allgemeinen Iéndlichen Raum und im Raum mit
beschréanktem Handlungsbedarf-Kreisregionen sowie im landlichen Raum mit Verdichtungsansat-
zen, fur die Vorhabenflache trifft das LEP keine gebietskonkreten Festlegungen.

GemalB LEP 6.2.1 (Z) ,Erneuerbare Energien™ sind erneuerbare Energien verstarkt zu erschlieBen
und zu nutzten. Laut 6.2.3 (G) sollen Freiflachen-Photovoltaikanlagen mdglichst auf vorbelasteten
Standorten realisiert werden.

Laut Begriindung zu 3.3 ,Vermeidung von Zersiedelung" werden Photovoltaik- und Biomasseanla-
gen explizit vom Anbindungsgebot ausgenommen, das die Zersiedelung der Landschaft durch neue
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Siedlungsstrukturen vermeiden soll. Somit ist eine Anbindung der Flachen an eine Siedlungseinheit
nicht notwendig.

Der Ausweisung der Flachen als Sondergebiet fiir Photovoltaik stehen somit keine Ziele der Lan-
desentwicklung entgegen.

2.2 Regionalplanung

Entsprechend dem Regionalplan der Planungsregion 6 - Oberpfalz Nord sind fir den Planbereich
folgende Grundsatze und Ziele betroffen:

GemaB Karte 1 - Raumstruktur mit Stand vom 01. Juni 2022 ist das Gemeindegebiet Kiimmers-
bruck als Landlicher Raum mit Verdichtungsansatzen ausgewiesen. Die Gemeinde Kimmersbruck
selbst ist demnach ein Grundzentrum. Die gesamte Region Oberpfalz Nord ist als Raum mit beson-
derem Handlungsbedarf gekennzeichnet.

Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete:
Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete befinden sich nicht im Umfeld der Planung.

Das Vorhaben steht somit den Zielen der Regionalplanung nicht entgegen.

2.3 Flachennutzungsplan/Landschaftsplan

Im rechtskréftigen Flachennutzungsplan ist der Geltungsbereich des Bebauungsplanes bisher als
landwirtschaftliche Nutzflache dargestellt. Der gesamte Geltungsbereich wird aktuell als Ackerflache
genutzt.

Im ostlichen Bereich des Planungsgebiets ist eine Freileitung gekennzeichnet. Dies entspricht der
aktuellen Nutzung.

Nachrichtlich wird zudem das Wasserschutzgebiet dargestellt, in dem die liberplante Flache liegt.

Der Flachennutzungsplan wird im Parallelverfahren gedndert. Der betreffende Bereich wird zukinf-
tig als Sondergebiet (SO) nach § 11 Abs. 2 BauNVO dargestellt.

3. Erfordernis und Ziele

Der Gemeinde Kimmersbruck liegt ein Antrag der Firma Greenovative GmbH vor, auf den Flursti-
cken Fl.-Nr. 1398, 1414/4, 1417 (TF) Gmkg. Koéfering, auf einer landwirtschaftlichen Flache sidlich
von Kimmersbruck eine Freiflachenphotovoltaikanlage zu errichten. Die Gemeinde Kimmersbruck
plant die Ausweisung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,Solarpark Greenovative I gemaBi
§ 9 BauGB in diesem Bereich zur Deckung des Bedarfs an Flachen zur Nutzung regenerativer Ener-
gien (Photovoltaik).

Nach der Baunutzungsverordnung (BauNVO) sind solche Anlagen in Sonstigen Sondergebieten
(§ 11 BauNVO) zulassig. Der Bebauungsplan setzt ein solches Sondergebiet flir die Nutzung der
Sonnenenergie zur Stromerzeugung fest und schafft damit die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen fir die Verwirklichung des Vorhabens.

Der rechtskréftige Flachennutzungsplan der Gemeinde Kimmersbruck wird im Parallelverfahren
gemal § 8 Abs. 3 BauGB geandert. Somit entwickelt sich der Bebauungsplan aus dem Flachennut-
zungsplan. Der B-Plan ist unter der Voraussetzung, dass die Anderung des FNP im Vorfeld geneh-
migt wird, nicht genehmigungspflichtig. Der Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan ,Solarpark Greenovative I' kann nach Genehmigung der Flachennutzungsplananderung
durch o6ffentliche Bekanntmachung in Kraft gesetzt werden.

Die Nutzung erneuerbarer Energien tragt wesentlich zum Klimaschutz bei. Durch die Nutzung von
Sonnenstrom wird kein klimaschddliches CO2 produziert und gleichzeitig werden wertvolle Res-
sourcen geschont. Des Weiteren starkt der Ausbau der dezentralen Energieversorgung die regiona-
le Wertschépfung und unterstitzt damit den landlichen Raum nachhaltig. GemaB § 1 Abs. 6 Nr. 7f
BauGB ist die Nutzung erneuerbarer Energien in den Bauleitpldnen besonders zu bericksichtigen.
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Der Riickbau wird mittels Durchfihrungsvertrag geregelt.

4. Raumliche Lage und GréBe

Die Vorhabenflache liegt stidéstlich von Lengenfeld und nérdlich von Ebermannsdorf.

o @ %

% 2 herst ab S

e o (e v W
na a >

H— Lengenfeld

Lage der Flachen, ohne MaBstab

Der Geltungsbereich umfasst die Grundstiicke Fl.-Nr. 1398, 1414/4 und 1417 (TF), Gmkg.
Kofering. Die Flache des Geltungsbereiches betragt ca. 2,73 ha. Die ErschlieBung erfolgt von dem
sudostlichen verlaufenden Flurweg aus.

5. Gegenwartige Nutzung des Gebietes

Die Eingriffsflache wird derzeit als Landwirtschaftliche Flache genutzt.

6. Landschaftsbild

Es handelt sich um eine landwirtschaftlich als Acker genutzte Flache. Der Geltungsbereich der Pla-
nung befindet sich nicht innerhalb eines landschaftlichen Vorbehaltsgebietes oder Landschafts-
schutzgebietes. Das Uberplante Gebiet ist gepragt durch die landwirtschaftliche Nutzung und Wald-
bestdande im Umfeld. Der héchste Punkt befindet sich in der &stlichen Ecke des Geltungsbereiches.
Von dort aus ist die Flache nach Westen geneigt.

Geholzbestéande oder sonstige gliedernde Strukturen befinden sich nicht innerhalb des Geltungsbe-
reichs.

Im 6stlichen Bereich des Geltungsbereichs wird die Flache durch Freileitungen Gberspannt, was zur
technischen Uberpragung der Landschaft beitrdgt. Norddstlich der Flache verlduft ein Flurweg, an
dessen gegenulberliegenden Seite weitere intensiv landwirtschaftlich genutzte Flachen liegen.
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Landschaftsbild - rot: Geltungsbereich des Bebauungsplanes; schwarz: Freileitung

Zur Einbindung der Landschaft im Nahbereich ist die Eingriinung der Anlage bedeutend. Hierflr
werden im Sliden, Norden und Westen Hecken festgesetzt, die die Anlagenteile in die Landschaft
einbinden und zur Gliederung der Landschaft beitragen.

7. Artenschutz

Im Zuge des Bauleitplanverfahrens ist zu prifen, ob durch die Planung einer oder mehrere der
artenschutzrechtlichen Verbotstatbesténde nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausgeldst
werden, gegebenenfalls waren die naturschutzrechtlichen Voraussetzungen fiir eine Ausnahme von
den Verboten gemaB § 45 Abs. 7 BNatSchG zu prifen.

Aus § 44 BNatSchG ergeben sich fir besonders und streng geschiitzten Arten und europdische
Vogelarten folgende Verbote:

Schadigungsverbot von Lebensstatten: Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- und
Ruhestatten.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die dkologische Funktion, der von dem Eingriff
oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten im raumlichen Zusammenhang ge-
wahrt wird.

Stérungsverbot: Erhebliches Stéren von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-,
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Stérung zu keiner Verschlechterung des
Erhaltungszustandes der lokalen Population fihrt.

Toétungsverbot- und Verletzungsverbot: Der Fang, die Verletzung oder Tétung von Tieren, die Be-
schadigung, Entnahme oder Zerstdrung ihrer Entwicklungsformen. Umfasst ist auch die Gefahr von
Kollisionen im StraBenverkehr, wenn sich durch das Vorhaben das Kollisionsrisiko fiir die jeweilige
Arten unter Bericksichtigung der vorgesehenen SchadensvermeidungsmaBnahmen signifikant er-
hoht.

Im vorliegenden Fall wurde im Vorfeld der Planung anhand der fiir die artenschutzrechtliche Pri-
fung Ublichen Tabellen zur Ermittlung des zu prifenden Artenspektrums (Abschichtungstabelle) in
Kombination mit vier Begehung der Fldachen eine Vorabschatzung der planungsrelevanten Arten
durchgefiuhrt. Diese hat ergeben, dass als mdgliche planungsrelevante Arten nicht zu erwarten
sind.

Es werden nach derzeitigem Kenntnisstand flr keine Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie
fur keine europdischen Vogelarten gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie unter Berlicksichtigung von
VermeidungsmaBnahmen die Verbotstatbestédnde des § 44 BNatSchG erfillt. Es wird daher voraus-
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sichtlich keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG oder eine Befreiung gem. § 67 BNatSchG
bendtigt.

8. Vorhaben- und ErschlieBungsplanung

8.1 ErschlieBung

Die Flache fir die Freiflachenphotovoltaikanlage wird von Slidosten aus erschlossen. Die Erschlie-
Bung auBerhalb des Geltungsbereiches erfolgt liber den siidéstlichen angrenzenden Flurweg. In-
nerhalb des Geltungsbereiches ist die Anlage von ErschlieBungswegen nur in absolut notwendigem
MaB in Schotterrasen zuldssig.

8.2 Ver-/ Entsorgung

Wasserversorgung
Ein Anschluss an das Trinkwassernetz ist nicht notwendig.

Abwasserentsorgung/Oberflachenwasser

Das von der Photovoltaikanlage abflieBende Niederschlagswasser ist auf dem Baugebiet breitflachig
zu versickern. Falls Erosionen und Abflussverlagerungen oder Abflussverscharfungen auftreten,
sind diesen geeignete MaBnahmen wie z.B. Bepflanzung oder Riickhaltemulden entgegenzusetzen,
so dass umliegende Grundstlicke nicht nachteilig beeintrachtigt werden.

Schmutzwasser- bzw.- Kanalanschluss ist nicht erforderlich.

Strom-/Telekommunikationsversorgung
Telekommunikationseinrichtungen sind im Planungsgebiet nicht erforderlich.

Abfallwirtschaft
Ist nicht erforderlich.

8.3 Beschreibung der Photovoltaikanlage

Die Photovoltaik-Module werden fest aufgestellt in Stid Richtung ausgerichtet, so dass die Modul-
reihen von West nach Ost verlaufen. Die Module dirfen sich gegenseitig nicht beschatten, folglich
sind der Konstruktionshéhe wirtschaftliche und einstrahlungsbedingte Grenzen gesetzt (maximal
3,50 m Uber Geldandeoberkante); aus demselben Grund ist zwischen den Modulreihen ein Abstand
von etwa 3,00 - 5,00 m erforderlich, der ebenso wie die Flache unter den Modulen von extensiv
gepflegtem Grinland bedeckt ist. Die Tragerkonstruktion besteht aus Stahlprofilen. Die Grindung
erfolgt mittels Ramm- oder Schraubfundamten. Bei schwierigen Bodenverhdltnissen dirfen be-
darfsbezogen an den notwendigen Stellen Punktfundamente eingesetzt werden. Zum Schutz des
Grundwassers wird festgesetzt, dass innerhalb der Wasserschutzzone II die Modultische mit flachen
nicht frostfreien Streifenfundamenten und ohne flachigen Oberbodenabtrag zu verankern sind.

Die notwendigen Technikrdume werden innerhalb der festgesetzten Baugrenzen aufgestellt. Es sind
ein Trafogebaude sowie eine Ubergabestation mit einer Grundflache von je maximal 20 m2 und
einer Héhe von maximal 3 m zulassig.

Die Bereiche zwischen den Modultischen und darunter werden in extensiv genutzt und ausgeha-
gert, um eine Erhdéhung der Artenvielfalt in der Flache zu erreichen. Die eigentliche Modulflache
wird aus versicherungstechnischen Griinden mit einem Maschendrahtzaun umfriedet. Die maximale
Hohe betragt 2,20 m.

Zu den genauen Abstanden, die von den Modulen zu den beiden vorhandenen 20-KV und 100-KV
Freileitungen eingehalten werden missen, befindet sich der Vorhabentrager in Abstimmung mit
dem entsprechenden Energieversorgungsunternehmen.

Zur Vermeidung von negativen Auswirkungen auf nachtschwarmende Insekten und zur Ver-
meidung einer optischen Fernwirkung bei Nacht wird im Bebauungsplan eine dauerhafte Beleuch-
tung der Anlage als unzulassig festgesetzt.
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Die gesamte Anlage ist wartungsarm.

8.4 Riickbauverpflichtung

Vereinbarungen Uber den Rickbau nach Aufgabe der Nutzung werden in einer gesonderten Verein-
barung (Durchfiihrungsvertrag zwischen der Gemeinde Kimmersbruck und dem Vorhabenstrager)
getroffen.

9. Begrindung der Festsetzungen aus stddtebaulicher und land-
schaftsplanerischer Sicht

9.1 Art und MaB der baulichen Nutzung

Zulassig ist im Bereich des Sondergebietes ausschlieBlich der Errichtung von freistehenden Photo-
voltaikmodulen sowie der der Zweckbestimmung des Sondergebietes unmittelbar dienende Neben-
anlagen. Das MaB der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung einer gesamten zuldssigen
Grundflache (fir Photovoltaikmodule und Nebenanlagen) von 12.000 m2 beschrankt. Dabei wird
die Vollversiegelung von Flachen durch die Beschrankung auf insgesamt zwei Nebengebdude mit
einer Grundflache von je maximal 20 m2 festgesetzt. Durch die Festsetzung einer zeitlichen Befris-
tung und Folgenutzung als landwirtschaftliche Flache wird sichergestellt, dass die Flache nach Ab-
lauf der Nutzung wieder der Landwirtschaft zur Verfligung steht. Zur Vermeidung einer signifikan-
ten Fernwirkung wird die maximale Hoéhe der baulichen Anlagen auf 3,50 m fiir die Module und
3,00 m flir Gebaude beschrankt.

9.2 Baugrenzen, Abstandsfldachen

Die Uberbaubaren Grundstlicksflachen fiir Modultische und Gebaude werden durch die Festsetzun-
gen von Baugrenzen definiert. Zufahrten, Umfahrungen, Einzdunungen etc. kénnen auch auBerhalb
der Baugrenzen errichtet werden. Die festgesetzten Baugrenzen ergeben sich aus den erforderli-
chen Abstdnden zu der Einfriedung der Anlage.

9.3 Baugestaltung, Werbeanlagen

Auch wenn die Errichtung von Gebauden nur in geringem Umfang erforderlich wird, werden Fest-
setzung zur Dachgestaltung getroffen, die ein mdglichst gutes Einfligen der Anlagen in die Umge-
bung sicherstellen sollen. Die Dachneigung wird auf maximal 30 °© begrenzt es werden gedeckte
Farben fur die Dacheindeckung vorgeschrieben. Aus den gleichen Griinden werden Werbeanlagen
grundsatzlich zugelassen, jedoch auf eine maximale Flache von 5,0 m2 sowie den Zufahrtsbereich
beschrankt. Fahnenmasten sowie elektrische Werbeanlagen werden explizit ausgeschlossen.

9.4 Verkehrsflachen

Die Grundstickszufahrt wird im Siddosten an den nachstgelegenen Flurweg (Wirtschaftsweg) ange-
schlossen. Die Flache ist so dimensioniert, dass ein Ausbau der Zufahrt bis an den Wirtschaftsweg
heran erfolgen kann.

9.5 Einfriedungen

Um die durch die Einfriedungen entstehende Barrierewirkung méglichst gering zu halten, werden
Betonsockel als unzuldssig festgesetzt, und ein Abstand zwischen der Zaununterkante und dem
Boden von mindestens 20 cm vorgeschrieben. Die Begrenzung der Gesamthdéhe auf maximal
2,20 m und Festsetzung der verwendeten Materialien (Maschendraht aus Metall mit
Ubersteigschutz) dient zur Verringerung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild.

9.6 Gestaltung des Geldndes/ Bodenschutz/ Oberflachenwasser

Das natirliche Gelande soll weitestgehend unverandert beibehalten werden. Deshalb ist die Abgra-
bung oder Aufschittung auf eine Hohe von maximal 0,5 m begrenzt. Diese Festsetzung halt die
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Moglichkeit offen, geringfliigige Unebenheiten auszugleichen, ohne eine zu starke Verédnderung des
Gelandes zuzulassen. Zum Schutz des Bodens ist fur Aufschittungen gegebenenfalls ausschlieBlich
inertes Material oder Aushubmaterial des Planungsbereiches zu verwenden.

Das anfallende Niederschlagswasser ist aus 6kologischen Griinden mdglichst breitflachig Uber die
belebte Bodenzone zu versickern. Eine punktuelle Versickerung ist nicht zuldassig. Daher sind auch
samtliche Bodenbefestigungen einschlieBlich der Zufahrten in sickerfahiger Ausfiihrung herzustel-
len.

9.7 Griinflachen, MaBnahmen und Flichen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur- und Landschaft

Durch Festsetzungen zur Pflege der Grinflachen (1-2 schiirige Mahd, Verbot von Dingemitteln und
Pestiziden, vorgeschriebene Schnittzeitpunkte, Verwendung von Regionalem Saatgut) innerhalb der
Photovoltaikanlage soll eine extensive Pflege und Entwicklung zu artenreichem Extensivgriinland
sichergestellt werden. Dies dient der weitgehenden Minimierung von Eingriffen in Bezug auf das
Schutzgut Arten und Lebensraume. Zur Einbindung der Anlage in die Landschaft wird die Pflanzung
einer dreireihigen Hecke in den stlidlichen, nérdlichen und westlichen Randbereichen des Geltungs-
bereiches festgesetzt. Die Bilanzierung des Kompensationsbedarfs und die Beschreibung der Ge-
staltungsmaBnahmen sind dem Umweltbericht (Kapitel 2.4) zu entnehmen.

9.8 Immissionsschutz

Es ist sicherzustellen, dass von den Modulen keine stérende Blendwirkung ausgeht.

Durch die Ausrichtung der Anlagenteile ist eine Blendung auch nicht zu erwarten. Ein Blendgutach-
ten, in dem mogliche Immissionsorte an der Wohnbebauung sowie StaatsstraBe untersucht wur-
den, liegt vor. Das Blendgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass im Bereich der Wohnbebauung
Lichtimmissionen zu erwarten sind, die jedoch gem. Richtlinien der LAI keine erhebliche Belasti-
gung darstellen, da die die zu tolerierenden Zeitrdume mit maximal 6 Minuten am Tag und maxi-
mal 6,8 Stunden im Jahr eingehalten werden (tolerierbares MaB laut LAI 30 min/Tag; 30 h/Jahr).

Im Bereich der StaatsstraBe sind Stérungen nicht zu erkennen, da Reflexionen in diesem Bereich
nur in Winkeln auftreten, die sich auBerhalb des normalen Blickwinkels von Fahrzeugfiihrern befin-
den.

Zur Sicherheit wird in den Festsetzungen des Bebauungsplanes aber die Mdglichkeit eingerdaumt,
fur BlendschutzmaBnahmen am Zaun diesem am Ort der BlendschutzmaBnahmen im notwendigen
MaB zu erhohen. Art und Dimensionierung der Abschirmung sind gegebenenfalls auf Grundlage
eines Blendschutzgutachtens festzulegen. Zur Vermeidung von negativen Auswirkungen auf nacht-
schwarmende Insekten und zur Vermeidung einer optischen Fernwirkung bei Nacht wird im Bebau-
ungsplan eine dauerhafte Beleuchtung der Anlage als unzuladssig festgesetzt.

GemaB Praxis-Leitfaden flir die 6kologische Gestaltung von Photovoltaik-Freiflachenanlagen: "An-
hand der vom LfU ermittelten Schallleistungspegel ergibt sich, dass bei einem Abstand des Trafos
bzw. Wechselrichters von rund 20 m zur Grundstliicksgrenze der Immissionsrichtwert der TA Larm
fur ein reines Wohngebiet von 50 dB(A) am Tag sicher unterschritten wird."

Die nahegelegene Wohnbebauung befindet sich dstlich des Geltungsbereiches in einem Abstand
von 100 Meter, so dass der TA Larm fir ein Wohngebiet nicht Uberschritten wird. Es wird unter
Punkt 9.2 dennoch sicherheitshalber festgesetzt, dass die von der Anlage ausgehenden Gerausche,
wie tieffrequente vom Transformator abstrahlende Gerausche, oder der Larm, den Wartungsarbei-
ten verursachen, missen bei nachstgelegenen Wohngebauden, die in der TA Larm genannten An-
forderungen erflillen. Bei Beschwerden Uber den Larm, den der Betrieb der Anlage verursacht,
kann die Gemeinde den Nachweis anhand von Immissionsmessungen nach TA Larm und/oder der
DIN 45680 fordern.
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F UMWELTBERICHT

1 Einleitung

Aufgabe des Umweltberichts ist es, alle Umweltbelange sowie die Standortauswahl fiir die Bebau-
ung unter dem Blickwinkel der Umweltvorsorge zusammenzufassen.

Der Umweltbericht soll den Prozess der Ermittlung, Beschreibung und Bewertung von Umweltbe-
langen festhalten und so die Grundlage zur Abwagung mit konkurrierenden Belangen bilden, die in
anderen Teilen der Begriindung darzulegen sind.

Zweck des Umweltberichts ist es, einen Beitrag zur Bericksichtigung der Umweltbelange bei der
Zulassung von Projekten zu leisten und dadurch der Umweltvorsorge zu dienen. Er umfasst die
Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen eines Vorhabens auf die Schutzglter
Menschen, Tiere / Pflanzen, Boden, Wasser, Luft und Klima, Landschaft, Kultur- und Sachgiter,
einschlieBlich der jeweiligen Wechselwirkungen.

Der Umweltbericht begleitet das gesamte Bauleitplanverfahren vom Aufstellungs- bis zum Sat-
zungsbeschluss. Auf diese Weise soll eine ausreichende Beriicksichtigung der Belange von Natur
und Umwelt sichergestellt und dokumentiert werden. Der Umweltbericht ist Bestandteil der Be-
grindung zum Bebauungsplan.

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziele der Bauleitplanung

Der Gemeinde Kiimmersbruck liegt ein Antrag der Firma Greenovative GmbH vor, auf den Flursti-
cken Fl.-Nr. 1398, 1414/4 und 1417 (TF), Gmkg. Koéfering, eine Freiflaichenphotovoltaikanlage zu
errichten.

Die Gemeinde Kiimmersbruck hat beschlossen, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,Solarpark
Greenovative I" mit Grinordnungsplan aufzustellen. Das Planungsgebiet liegt stidéstlich von Len-
genfeld und nérdlich von Ebermannsdorf.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan weist ein Sondergebiet zur Nutzung regenerativer Energien
(Photovoltaik) aus. Die ErschlieBung erfolgt von Siidosten von dem vorhandenen Flurweg aus.

Die Bundesregierung hat durch das Gesetz fiir Erneuerbare Energien (EEG) die Voraussetzung flr
eine wirtschaftliche Nutzung der Photovoltaik geschaffen. Dies, aber auch die erkennbare Ver-
schlechterung der Versorgung mit fossilen Energien flihrt zunehmend zum Einsatz regenerativer
Energien, insbesondere der Photovoltaik.

Die Module werden in Reihen, die in Std-Richtung ausgerichtet sind, angeordnet. Der Abstand zwi-
schen den Reihen betragt ca. 3,00 m bis 5,00 m.

Die Hohe der Module kann bis zu 3,50 m Uber dem Erdboden betragen. Die Module auf den Tischen
werden rlickseitig verkabelt, die einzelnen Modultische durch Erdverkabelung mit dem Technikraum
verbunden.

Die Zu- und Abfahrten auBerhalb des Geltungsbereiches erfolgen auf bereits vorhandenen Wirt-
schaftswegen.

Die Bereiche zwischen den Modultischen und darunter bleiben ungenutzt und einer extensiven
Grinlandpflege zugefiuhrt.

Der betreffende Bereich wird im Flachennutzungsplan im Parallelverfahren in ein Sondergebiet,
Photovoltaik (SO) nach § 11 BauNVO gedndert. Der Geltungsbereich umfasst folgende Parzellen:

Gemarkung Kofering: Fl.-Nr. 1398, 1414/4, 1417 (TF).
Die Gesamtflache des geplanten Baugebiets betragt ca. 2,73 ha.

Die eigentliche Modulflache wird aus versicherungstechnischen Grinden mit einem Maschendraht-
zaun mit einer Héhe von bis zu 2,20 m umfriedet.
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1.2 Darstellung der in einschldagigen Fachgesetzen und Fachplidnen festgeleg-
ten Ziele des Umweltschutzes die fiir den Bauleitplan von Bedeutung sind,
und ihrer Beriicksichtigung

Die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen, wie das Baugesetzbuch, die Naturschutzgesetze, die
Abfall- und Immissionsschutz-Gesetzgebung wurden im vorliegenden Fall berilicksichtigt. Die Ein-
griffsregelung ist nach dem Leitfaden “Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft’, 2021 in Ver-
bindung mit dem Hinweispapier ,Bau- und landesplanerische Behandlung von Freiflachen-
Photovoltaikanlagen® des Bayerischen Staatsministeriums flir Wohnen, Bau und Verkehr von
10.12.2021 durchgefiihrt worden.

Das Landesentwicklungsprogramm sieht die Férderung von Stromerzeugung aus erneuerbaren
Energien vor.

Parallel zum Bebauungsplanverfahren wird der Flachennutzungsplan gedndert und stellt im betref-
fenden Bereich ein Sondergebiet Photovoltaik dar.

Wasserschutzgebiete

Der Geltungsbereich befindet sich im Wasserschutzgebiet ,Kimmersbruck™. Die Flurstiicke 1417
und 1398, Gemarkung Kofering befinden sich in der engeren Schutzzone 1I, das Flurstiick 1414/4
in der weiteren Schutzzone III.

Aufgrund der Lage im Wasserschutzgebiet ist eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen. Ein ent-
sprechender Antrag wird in Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt und Landratsamt in einem
eigenstandigen Verfahren gestellt. Grundsatzlich ist das LFU-Merkblatt Nr.1.2/9 ,Planung und Er-
richtung von Freiflachen-Photovoltaikanlagen in Trinkwasserschutzgebieten™ zu beachten. GemaBi
diesem Merkblatt sind Freiflachen-Photovoltaikanlagen in der Regel mit dem Trinkwasserschutz
vereinbar, wenn gewisse MaBBgaben erfullt werden. Die im Merkblatt aufgeflihrten Vorgaben sind in
den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes bericksichtigt.

Weitere MaBnahmen zur Vermeidung von negativen Auswirkungen auf das Grundwasser sind mit
dem Landratsamt und Wasserwirtschafsamt im weiteren Verfahren abzustimmen.

Sonstige Schutzgebiete

Schutzgebiete nach Naturschutzgesetz, FFH-Gebiete oder Vogelschutzgebiete sowie Landschafts-
schutzgebiete befinden sich nicht im Umgriff.

Im Planungsgebiet liegen keine biotopkartierten Flachen.

Das nachstgelegene kartierte Biotop ist die Teilflache des Biotops Nr. 6537-0005-006 ,Dichte He-
cken, Gebische und magere Grasfluren, sidlich und sliddéstlich von Lengenfeld", die im Siden di-
rekt an den Geltungsbereich angrenzt.

Fachplane und -programme z.B. zum Abfall- und Immissionsschutzrecht sowie kommunale Um-
weltqualitatsziele sind fur die vorgesehene Flache nicht vorhanden.
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2. Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen
einschlieBlich der Prognose bei Durchfihrung der Planung

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Dabei werden drei Stufen
unterschieden: geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit.

2.1 Bestandsaufnahme der einschldagigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
stands (Basisszenario)

2.1.1 Umweltmerkmale

2.1.1.1 Schutzgut Mensch / Gesundheit

Beschreibung

Der Planungsbereich selbst besitzt als landwirtschaftlich genutzte Flache keine Bedeutung flr die
Erholungsnutzung. Fir die Erholungsnutzung besonders bedeutsame Freizeitwege befinden sich
nicht im Geltungsbereich.

Wirtschaftliche Nutzungsanspriiche innerhalb des Geltungsbereiches bestehen durch die Landwirt-
schaft.

Die Flache dient weder dem Larmschutz noch hat sie besondere Bedeutung fir die Luftreinhaltung.
Schadliche Einflisse durch elektromagnetische Felder oder Licht- und Gerauschemissionen sind
nicht bekannt. Geruchsbeeintrachtigungen bestehen nicht.

2.1.1.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen

Beschreibung

Als potenzielle natlirliche Vegetation wird in der Pflanzensoziologie der Endzustand der Vegetation
bezeichnet, der sich einstellen wiirde, wenn sie sich unter den heutigen Standortbedingungen ohne
weiteren Einfluss des Menschen entwickeln kénnte. Sie braucht mit der urspriinglichen Vegetation
nicht Gbereinstimmen.

Als Grundlage dieser Betrachtung dienen die Untersuchungsergebnisse nach SEIBERT (1968) zur
potenziellen natlrlichen Vegetation Bayerns, die aufbauend auf Bodeneinheiten und unter Berick-
sichtigung von Hohenlagen und Klimaverhéltnissen Vegetationsgebiete beschreiben. Erganzende
Kartierungen einzelner Transsekte in Bayern von JANNSEN und SEIBERT (1986) haben zu neuen
Erkenntnissen gefiihrt.

Demnach wirde sich im Planungsgebiet auf lange Sicht Waldziest-Eschen-Hainbuchenwald mit
flussbegleitendem Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald entwickeln.

Die Flache ist aufgrund des Status als landwirtschaftliche Flache gepragt durch die menschliche
Nutzung. Die Vegetation der landwirtschaftlichen Nutzflachen setzt sich aus wenigen Arten zusam-
men und weist deshalb eine fiir den Naturhaushalt untergeordnete Bedeutung auf.

Es werden keine Flachen nach ABSP oder Biotopkartierung Uberplant. Das angrenzende kartierte
Biotop wird voraussichtlich nicht beeintrachtigt.

Im Vorfeld der Planung wurde anhand der fur die artenschutzrechtliche Prifung Ublichen Tabellen
zur Ermittlung des zu prifenden Artenspektrums (Abschichtungstabelle) in Kombination mit vier
Begehung der Flachen eine Vorabschdatzung der planungsrelevanten Arten durchgefiihrt. Diese hat
ergeben, dass als mdgliche planungsrelevante Arten nicht zu erwarten sind.

Es werden keine Flachen nach ABSP oder Biotopkartierung Uberplant. Das angrenzende kartierte
und im Geltungsbereich liegende Biotop wird voraussichtlich nicht beeintrachtigt.
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i

Abbildung 1: Auszug aus Biotopkartirung

Zeichenerkldrung:
rot umrandete Fldche: Geltungsbereich rot schraffiert: Biotopkartierung Flachland

2.1.1.3 Schutzgut Boden

Beschreibung

Boden dient als Pflanzen- und Tierlebensraum, als Filter, fir die Wasserversickerung und -
verdunstung sowie der Klimaregulierung. Zudem hat er seine Funktion als Produktionsgrundlage
fur die Landwirtschaft. Belebter, gewachsener Boden ist damit nicht ersetzbar.

Das Bearbeitungsgebiet liegt innerhalb der Naturraumeinheit D61-Fréankische Alb, innerhalb der
Untereinheit 081-A - Hochfldche der Mittleren Frankenalb.

In der Geologischen Karte 1:500.000 ist fiir den Planungsbereich Malm verzeichnet. GemaB Uber-
sichtsbodenkarte 1:25.000 liegt im Geltungsbereich fast ausschlieBlich Braunerde und (flache)
Braunerde Uber Terra fusca aus (skelettfiihrendem) Schluff bis Ton (Deckschicht) Gber Lehm- bis
Ton(-schutt) (Carbonatgestein).

Das Standortpotential fir die natiurliche Vegetation hat geringe bis mittlere Bedeutung fur die na-
turliche Vegetation, da keine extremen Umweltbedingungen anzutreffen sind.

Das Retentionsvermdégen bei Niederschlagsereignissen wird auf Grundlage der Bodenschatzung
bewertet. In der Bodenschatzungskarte wird flir den o&stlichen und westlichen Bereich des Pla-
nungsgebiets L6Vg angegeben, das heilt Acker auf Lehm mit geringer Zustandsstufe (Ertragsfa-
higkeit), der als Verwitterungsboden entstanden ist. Dementsprechend wird die Retentionsfunktion
als gering (Wertklasse 2) bewertet.

Das Rickhaltevermégen fir Schwermetalle wird auf der gleichen Grundlage fiir den vorliegenden
Boden in diesem Bereich mit Wertklasse 2 - gering bewertet; die natlrliche Ertragsfahigkeit ist
gering.

Fir den restlichen Bereich des Planungsgebiets ist in der Bodenschatzungskarte 1S4V angegeben,
das heiBt Acker auf stark lehmigem Sand mit geringer Zustandsstufe (Ertragsfahigkeit), der als
Verwitterungsboden entstanden ist. Dementsprechend wird die Retentionsfunktion hier als mittel
(Wertklasse 3) bewertet.

Das Riickhaltevermdgen fiir Schwermetalle wird auf der gleichen Grundlage flir den vorliegenden
Boden in diesem Bereich mit Wertklasse 3 - mittel bewertet; die natlrliche Ertragsfahigkeit ist
gering bis mittel.
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Da es sich bei der Flache fir die Freiflachenphotovoltaikanlage um landwirtschaftlich genutzte Fla-
chen handelt, ist der anliegende Boden anthropogen Uberpragt. Der natlirliche Bodenaufbau ist in
diesem Bereich demnach bereits beeintrachtigt.

Unterschiede bzgl. der biotischen Lebensraumfunktion des Bodens sind im Untersuchungsraum
nicht zu erkennen. Es sind keine besonders schutzwiirdigen Bodenflachen festzustellen.

Zu Altlasten ist im Bereich der Planung nichts bekannt.

2.1.1.4 Schutzgut Wasser

Beschreibung
Im Planungsgebiet befinden sich keine Oberflachengewasser.

Uberschwemmungsgebiete befinden sich nicht in der Umgebung der Planung.

Der Geltungsbereich liegt im Wasserschutzgebiet ,Kimmersbruck®.

2.1.1.5 Schutzgut Luft / Klima

1.1.1.1 Beschreibung

Die durchschnittliche Jahresmitteltemperatur betragt 8,1 °C und liegt damit im bayernweiten
Durchschnitt. Die durchschnittliche Niederschlagsmenge von ca. 650 mm liegt im Mittel des Land-
kreises.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes hat als Acker- und Griinlandflache eine gewisse Bedeu-
tung als Kaltluftentstehungsgebiet, jedoch ohne Bezug zur Wohnbebauung.

Besondere Erhebungen zur Luft bzw. deren Verunreinigung liegen fiir das Planungsgebiet nicht vor.

2.1.1.6 Schutzgut Landschaft / Erholung

Beschreibung
Pragend fir den Landschaftsausschnitt, der durch den Bebauungsplan beansprucht wird, sind die
landwirtschaftliche Nutzung und Waldbestande im Umfeld.

Der Geltungsbereich der Planung befindet sich nicht innerhalb eines landschaftlichen Vorbehaltsge-
bietes oder Landschaftsschutzgebietes. Das lberplante Gebiet ist gepragt durch die Landwirtschaft-
liche Nutzung. Der héchste Punkt befindet sich in der &stlichen Ecke des Geltungsbereiches. Von
dort aus ist die Flache nach Westen geneigt.

Geholzbestande oder sonstige gliedernde Strukturen befinden sich nicht innerhalb des Geltungsbe-
reichs.

Im 0&stlichen Bereich des Geltungsbereichs wird die Flache durch Freileitungen (berspannt, was zur
technischen Uberpragung der Landschaft beitrégt. Norddstlich der Flache verlduft ein Flurweg, an
dessen gegenliberliegenden Seite weitere intensiv landwirtschaftlich genutzte Flachen liegen.

Zur Einbindung der Landschaft im Nahbereich ist die Eingrinung der Anlage bedeutend. Hierfir
werden im Siden, Norden und Westen Hecken festgesetzt, die die Anlagenteile in die Landschaft
einbinden und zur Gliederung der Landschaft beitragen.

2.1.1.7 Schutzgut Kultur- und Sachgiiter

Beschreibung

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Kultur- bzw. Sachgiter mit schitzenswertem
Bestand bekannt. Im Denkmalatlas Bayern sind keine Boden- oder Baudenkmaler im ndheren Um-
kreis verzeichnet.

2.1.1.8 Schutzgut Fldache

Durch die vorliegende Bauleitplanung werden ca. 2,73 ha Flache der intensiven landwirtschaftlichen
Nutzung entzogen und in Flachen fir Photovoltaik sowie Flachen fir die VermeidungsmaBnahmen
umgewandelt.
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Auf diesen Flachen erfolgt jedoch nur in sehr geringem Umfang im Bereich der Technikgebaude
eine Versiegelung.

2.1.1.9 Prognose iiber die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung
der Planung

Das Belassen der vorliegenden Flachen im bestehenden Zustand wirde keine Veranderung der

biologischen Vielfalt oder der Funktion als Lebensraum fiir Tier- und Pflanzenarten erwarten lassen,

da diese Flachen weiterhin wie bisher genutzt werden wirden.

Auch fir die anderen Schutzgiter wirden sich keine Verdnderungen ergeben.

2.2 Prognose iiber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der
Planung

2.2.1 Auswirkung auf die Schutzgiiter

2.2.1.1 Schutzgut Tiere und Pflanzen

Auswirkungen
Durch die Errichtung der Photovoltaikanlage wird eine Flache in Anspruch genommen, die derzeit
landwirtschaftlich intensiv genutzt wird.

Es werden nach derzeitigem Kenntnisstand fir keine Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie
fur keine europaischen Vogelarten gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie unter Beriicksichtigung von
VermeidungsmaBnahmen die Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG erflillt. Es wird daher voraus-
sichtlich keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG oder eine Befreiung gem. § 67 BNatSchG
bendtigt.

Durch die Umwandlung in extensiv bewirtschaftetes Griinland und die Neuanlage von Hecken sowie
Entwicklung einer Staudenflur ist insgesamt von einer Verbesserung der Funktion der Flache flr
den Arten- und Biotopschutz auszugehen, es werden zusatzlich neue Biotopstrukturen geschaffen.

Wadhrend der Bauphase kann es durch die vom Baubetriebe ausgehenden Stérwirkungen zu einer
Beeintrachtigung der angrenzenden Lebensrdume und zur Meidung der Flachen kommen, diese
sind jedoch zeitlich beschrankt.

Durch die auftretenden teilweisen Verschattungseffekte sowie den unterschiedlichen Niederschlags-
anfall ist langfristig eine differenzierte Ausbildung in der Vegetationszusammensetzung zu erwar-
ten, die zu einer weiteren Auffacherung des Lebensraumspektrums fluhrt. Durch gezielte Pflege-
maBnahmen kénnen diese zusatzlich unterstitzt werden.

Zur Vermeidung von Lockwirkungen auf nachtschwarmende Insekten wird eine dauerhafte Be-
leuchtung der Anlage als unzulassig festgesetzt.

Zur Vermeidung der Beeintrachtigung von Saugetieren durch die Errichtung der notwendigen Um-
zaunung des Geldandes wird festgesetzt, dass die Unterkante des Zaunes entsprechend der Gelan-
detopographie mindestens 20 cm Uber dem Boden auszufiihren ist. Die vorgesehene Umzaunung
behindert nicht die Wanderung von Kleintieren, sondern wirkt sich in erster Linie erst ab gréBeren
wie Igel und Hase aus. Vielmehr finden diese Tierarten in dem die Anlagenteile begrenzenden Alt-
grasstreifen neue Lebensraume.

Ergebnis

Im Hinblick auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sind gering bedeutende Flachen betroffen, so
dass unter Bericksichtigung der VermeidungsmaBnahmen in der Zusammenschau gering erhebli-
che Umweltauswirkungen fir dieses Schutzgut zu erwarten sind.
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2.2.1.2 Schutzgut Boden

Auswirkungen

Vor allem bei feuchten Witterungsverhaltnissen kann es durch die Befahrung der Flache wahrend
der Bauphase zu stellenweisen Bodenverdichtungen kommen. Zur Herstellung der Kabelgraben
wird Boden ausgehoben und zwischengelagert. Dauerhafte Bodenumlagerungen, also Abgrabungen
oder Aufschittungen werden im vorliegenden Fall nicht notwendig, die Modultische an den Gelan-
deverlauf angepasst werden.

Auf Grund der gewadhlten Ausbildung der Modultische ohne Betonfundamente wird der dauerhafte,
Uber die Bauphase hinausgehende Eingriff minimiert. Es erfolgt lediglich eine geringflachige Boden-
verdrangung, keine Versiegelung. Lediglich im Bereich des Technikraumes erfolgt eine Versiegelung
des Bodens, die auf Grund der geringen Dimensionierung jedoch vernachlassigt werden kann.

Es besteht eine minimale Gefahr, dass Schwermetalle aus der Stahlkonstruktion der Modultische
oder des Zauns in das Erdreich (bergehen. Die Wahrscheinlichkeit fir analytisch nachweisbare
Anreicherungen ist jedoch als extrem gering einzustufen.

Zudem werden die Flachen zuklinftig weder gediingt noch mit Pestiziden o0.d. behandelt.

Ergebnis
Es sind auf Grund der sehr geringen Versiegelung und der vorhandenen Beeintrachtigung Umwelt-
auswirkungen geringer Erheblichkeit fur dieses Schutzgut zu erwarten.

2.2,1.3 Schutzgut Wasser

Auswirkungen

Mit baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut ist bei ordnungsgemaBer Durchfiihrung nicht zu
rechnen. Als Anlagebedingte Wirkungen ist die Flachenversiegelung und die Uberdeckung von Teil-
bereichen durch die Module zu nennen. Aufgrund der Neigung der Module kann das auftreffende
Niederschlagswasser unmittelbar ablaufen und zwischen den Modulen abtropfen. Eine Versickerung
erfolgt damit groBflachig Uber eine geschlossene Pflanzendecke im gesamten Planungsbereich, so
dass kein Eingriff in den vorhandenen Wasserhaushalt entsteht.

Es erfolgt nur ein Minimum an Versiegelung. Abgrabungen sind auf maximal 0,5 m beschrankt.
Beeintrachtigungen fir Grundwasserneubildung sowie Regenriickhalt kdnnen deshalb praktisch
ausgeschlossen werden.

Ergebnis
Es sind durch die Planung bei Einhaltung der VerminderungsmaBnahmen Umweltauswirkungen
geringer Erheblichkeit flir das Schutzgut Wasser zu erwarten.

2.2.1.4 Schutzgut Luft/Klima

Auswirkungen
Wadhrend der Bauphase kann es witterungsbedingt zeitweise zu Staubemissionen kommen.

Die Anlagebedingten Auswirkungen sind im Zusammenhang mit der bereits beim Schutzgut Boden
und Wasser genannten Versiegelungen und Verschattungseffekten zu sehen. Da kaum Versiege-
lung erfolgt, findet praktisch keine Reduktion von Kaltluftentstehungsgebieten statt. Die aufgestan-
derte Bauweise verhindert Kaltluftstau.

Der differenzierte Wechsel von beschatteten und unbeschatteten Bereichen fihrt lediglich zu einem
kleinrdumigen Wechsel des Mikroklimas, groBraumige Auswirkungen sind dadurch jedoch nicht zu
erwarten. Der kleinklimatische Wechsel fihrt jedoch zu einer differenzierten Lebensraumausbildung
und damit zu einer Erhéhung der Artenvielfalt auf der Flache.

Auf Grund der GréBenordnung des Baugebiets sind keine gréBeren Auswirkungen auf Klima und
Luftaustausch zu erwarten.
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In der Gesamtbilanz wird das Schutzgut Luft / Klima durch die Errichtung der geplanten Photovol-
taikanlage positiv beeinflusst, da die Freisetzung von schadlichen Klimagasen, wie sie bei der kon-
ventionellen Energieerzeugung durch fossile Brennstoffe entstehen, verringert wird.

Ergebnis
Es sind durch die Planung keine erheblich negativen Umweltauswirkungen fiir das Schutzgut Luft
festzustellen. Fir das Schutzgut Klima sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten.

2.2.1.5 Flache

Auswirkungen

Durch die vorgesehene Aufstellung des Bauleitplanes werden bislang landwirtschaftlich genutzte
Flachen fir die Geltungsdauer des Bebauungsplanes im Anspruch genommen. Da Nutzung als Son-
dergebiet jedoch zeitlich begrenzt ist, ist dieser Verlust nicht dauerhaft.

Nach Rickbau der Anlage stehen die Flachen wieder fiir die Landwirtschaft oder andere Nutzungen
zur Verfliigung.

Ergebnis

Auf Grund der zeitlichen Begrenzung der Inanspruchnahme ist mit insgesamt gering erheblichen
Auswirkungen auf das Schutzgut Flache zu rechnen. Diese werde nach Rickbau der Anlage voll-
standig zurtiickgenommen.

2.2.1.6 Wirkungsgefiige zwischen den o.g. Schutzgiitern

Die einzelnen Schutzglter stehen untereinander in engem Kontakt und sind durch Wirkungsgeflige
miteinander verbunden. So ist die Leistungsfahigkeit/ Eignung des Schutzgutes Boden nicht ohne
die Wechselwirkungen mit dem Gut Wasser zu betrachten (Wasserretention und Filterfunktion).
Beide stehen durch die Eignung als Lebensraum wiederum in Wechselbeziehung zur Pflanzen- und
Tierwelt. Diese Bezlige sind bei den jeweiligen Schutzgltern vermerkt.

2.2.1.7 Schutzgut Landschaft / Erholung

Auswirkungen

Als Anlagebedingte Wirkung hat die Errichtung einer Photovoltaikanlage eine gewisse Verdanderung
des Landschaftsbildes im unmittelbaren Planungsumgriff zur Folge. Die Anlage stellt grundsatzlich
ein landschaftsfremdes, technisches Element innerhalb der landwirtschaftlichen Flache dar. Da Im
Ostlichen Bereich des Geltungsbereichs die Flache durch eine Freileitung Gberspannt wird, ist eine
technische Vorpragung der Flachen bereits gegeben. Flachen mit besonderer Bedeutung fir die
Erholungsnutzung oder das Landschaftsbild werden nicht Uberplant. Das Planungsgrundstiick ver-
figt aufgrund seiner Topografie und seiner naturraumlichen Gegebenheiten liber gute Bedingungen
fur die Errichtung und fir den Betrieb einer Photovoltaikanlage und fir die Minimierung maoglicher
Beeintrachtigungen des Landschaftsbilds. Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind bereits
durch die Standortwahl minimiert.

Fir die bessere Einbindung der Anlageteile in die Landschaft werden Hecken in den suidlichen,
nordlichen und westlichen Randbereichen des Planungsgebiets festgesetzt. Zur Vermeidung einer
optischen Fernwirkung bei Nacht wird eine dauerhafte Beleuchtung der Anlage als unzuladssig fest-
gesetzt.

Stoérende Fernwirkungen, Blendwirkungen oder Reflexionen wahrend des Betriebes der Anlage sind
aufgrund der Lage und Ausrichtung der Anlage nicht zu erwarten.

Ergebnis
Unter Berlicksichtigung der geplanten Hecke ist durch die Planung nur mittel erhebliche Umwelt-
auswirkungen flr das Schutzgut Landschaftsbild zu erwarten.
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2.2.2 Auswirkungen auf Erhaltungsziele und den Schutzzweck der Natura 2000-
Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes

Im direkten Umfeld der Planung befinden sich keine Natura-2000 Gebiete. Das nachstgelegene
FFH-Gebiet ist Nr. 6537-371 ,Vils von Vilseck bis zur Mindung in die Naab", das sich etwa 0,5 km
westlich der Flache befindet. Die Planung hat keine Auswirkung auf dieses Gebiet.

2.2.3 Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevdl-
kerung insgesamt

Auswirkung

Bei der Ausweisung von Sondergebieten (flir Photovoltaik) im Umfeld bestehender Siedlungen ist in
der Regel eine gewisse Auswirkung auf die dort lebende Bevélkerung gegeben. Meist entstehen
nachteilige Auswirkungen in Form von Sichtbeeintrachtigungen bzw. Stérung des Landschaftsbildes
durch die errichteten Anlagenteile. Diese werden beim Schutzgut Landschaftsbild behandelt.

Beeintrachtigung von Siedlungsbereichen durch den Betrieb der Anlage wie Larm, Erschitterung,
oder Schwingungen sind auf Grund der Anlagenausflihrung und der angewandten Techniken nach
derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Larmemissionen entstehen auf Photovoltaikanlagen
nur durch die verwendeten Transformatoren. Diese sind jedoch so gering, dass eine Belastung der
in etwa 100 m Entfernung befindlichen Wohnbebauung nicht zu erwarten ist.

Baubedingt kann es durch die Bebauung kurzzeitig zu erhdhter Larmentwicklung kommen. Diese ist
jedoch voriibergehend und daher als gering erheblich einzustufen.

Ergebnis

Im Hinblick auf das Schutzgut Mensch sind lediglich gering erhebliche Belastungen zu erwarten.
Beeintrachtigungen entstehen gegebenenfalls auf das Landschaftsbild. Diese werden beim Schutz-
gut Landschaftsbild getrennt behandelt.

2.2.4 Auswirkungen auf Kulturgiiter und sonstige Sachgiiter

Auswirkungen

Auch wenn derzeit keine Bodendenkmaler bekannt sind, ist nicht auszuschlieBen, dass sich im Pla-
nungsgebiet oberirdisch nicht mehr sichtbare und daher unbekannte Bodendenkmaler befinden.
Jegliche Form von Erdarbeiten birgt ein gewisses Risiko der Zerstorung von Bodendenkmalern. Da
es sich bei der zu bebauenden Flache um bereits von Landwirtschaft (berpragte Flachen handelt
und Abgrabungen im Bebauungsplan auf 0,50 m begrenzt werden, ist in dieses Risiko jedoch sehr
gering.

Wadhrend der Bauarbeiten bei Erdarbeiten zu Tage kommende Metall-, Keramik- oder Knochenfunde
sind umgehend dem Landratsamt oder dem Bayerischen Landesamt fliir Denkmalpflege zu melden.
(Art. 8 DSchG)

Art. 8 Abs. 1 DSchG: Wer Bodendenkmaler auffindet, ist verpflichtet, dies unverziglich der unteren Denk-
malschutzbehérde oder dem Landesamt fir Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichten sich auch
der Eigentimer und der Besitzer des Grundstlicks, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die
zu dem Fund gefihrt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die Gbrigen.

Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund gefiihrt haben, aufgrund eines Arbeitsverhaltnisses teil,
so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.

Art. 8 Abs. 2 DSchG: Die aufgefundenen Gegenstande und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche
nach der Anzeige unverandert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehérde die Gegenstdnde
vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Ergebnis
Es sind durch die Bebauung keine erheblichen Auswirkungen fir dieses Schutzgut zu erwarten.
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2.2.5 Auswirkungen auf die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerech-
te Umgang mit Abfallen und Abwadssern

Die Férderung von erneuerbaren Energien, wie im vorliegenden Fall der Solarenergie tragt grund-
satzlich zur Vermeidung zum Klimaschutz bei. Durch die Nutzung von Sonnenstrom wird kein kli-
maschadliches CO2 produziert und in der Gesamtbilanz die Reduktion von Emissionen erreicht.

Abfélle oder Abwdsser fallen durch die Nutzung der Anlage nicht an.

2.2.6 Auswirkungen auf die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame
und effiziente Nutzung von Energie

Da die vorliegende Planung zum Ziel hat, Baurecht fiir eine Freifldchen-Photovoltaikanlage zu
schaffen, tragt sie wesentlich zur Nutzung erneuerbaren Energien bei.

2.2.7 Auswirkungen auf die Darstellungen von Landschaftspldanen sowie von
sonstigen Pldanen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissions-
schutzrechts

Landschaftsplanerische MaBnahmen und Ziele sind im Bereich der Planung nicht vorhanden.

2.2.8 Auswirkungen auf die Erhaltung der bestmdglichen Luftqualitdt in Gebie-
ten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfiillung von Rechtsakten
der Europdischen Union festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht iiber-
schritten werden

Durch die Nutzung der Flache als Photovoltaikanlage entstehen keine Auswirkungen auf die Luft-
qualitdt im unmittelbaren Planungsbereich, da von der Anlage keine Luftemissionen ausgehen. Das
geplante Vorhaben steht der Erhaltung der bestméglichen Luftqualitdt somit nicht entgegen.

2.2.9 Auswirkungen auf die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belan-
gen des Umweltschutzes

Die einzelnen Schutzgiter stehen untereinander in engem Kontakt und sind durch Wirkungsgeflige
miteinander verbunden. So ist die Leistungsfahigkeit/ Eignung des Schutzgutes Boden nicht ohne
die Wechselwirkungen mit dem Gut Wasser zu betrachten (Wasserretention und Filterfunktion).
Beide stehen durch die Eignung als Lebensraum wiederum in Wechselbeziehung zur Pflanzen- und
Tierwelt. Diese Bezlige sind bei den jeweiligen Schutzgitern vermerkt.
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2.3 Beschreibung der MaBBnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringe-
rung oder Ausgleich von erheblichen Umweltauswirkungen

Im Folgenden wird erldutert, mit welchen MaBnahmen erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die
Umwelt vermieden, verhindert, verringert werden, sowohl wahrend der Bauphase als auch der Be-
triebsphase.

Die MaBnahmen sind in den Festsetzungen des Bebauungsplanes verankert und tragen zur Vermei-
dung, Verhinderung, Verringerung von erheblichen Umweltauswirkungen bei.

2.3.1 VermeidungsmafBnahmen bezogen auf die verschiedenen Schutzgiiter

2.3.1.1 Schutzgut Tiere und Pflanzen
Durchldssige Gestaltung der Einfriedung flir Sdugetiere mittlerer GréBe

Es wird festgesetzt, dass sich die Unterkante des Zauns mindestens 20 cm (ber dem Gelande be-
finden muss. Dadurch wird eine Durchlassigkeit fiir Tiere wie Igel, Feldhase, Marder und andere
erreicht, die zum Beispiel von Greifvogeln erbeutet werden. Durch die Anhebung der Zaununter-
kante wir die Zerschneidung des Lebensraumes fiir diese Tierarten vermieden.

Entwicklung von extensivem Grinland innerhalb der PV-Anlage durch Mahd (MaBnahme V4)

Unter den Photovoltaikmodulen wird artenreiches, extensiv genutztes Grinland entwickelt, so dass
zu erwarten ist, dass sich der Artenreichtum im Vergleich zur momentanen, intensiven Nutzung
erhoht. Naheres zur Pflege wird unter Punkt 2.4.5 — Landschaftspflegerische MaBnahmen erlautert.

Verwendung von autochthonem Pflanzgut

Fur die Anlage der Hecken wird die Verwendung von standortgerechtem, autochthonem Pflanzgut
festgesetzt.

Verbot einer dauerhaften Beleuchtung der Anlage

Zur Vermeidung von Lockwirkungen auf nachtschwdarmende Insekten wird eine dauerhafte Be-
leuchtung der Anlage als unzuldssig festgesetzt.

2.3.1.2 Schutzgut Boden
Durch die vorgesehene Verankerung der Modultische im Boden wird ein Eingriff in den Boden wei-
testgehend verringert.

2.3.1.3 Schutzgut Wasser

Durch VermeidungsmaBnahmen wie zum Beispiel die direkte, breitflachige Versickerung von Nie-
derschlagswasser auf der Flache, den Verbot von verzinkten Stahlprofilen, den Einsatz der Trocken-
transformatoren oder Transformatoren mit Auffangwanne ist der Eingriff in das Schutzgut Wasser
minimiert.

2.3.14 Schutzgut Landschaftsbild

Festsetzungen zur Fassaden- und Dachgestaltung der notwendigen Technikgebdude verringern die
Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Durch die Pflanzung im Randbereich des Sondergebietes mit
Hecken wird die Anlage in die Landschaft integriert. Durch das Verbot einer dauerhaften Beleuch-
tung der Anlage wird eine optische Fernwirkung bei Nacht vermieden.

2.3.1.5 Schutzgut Luft/Klima
Die Luft und Klimaverhaltnisse werden durch die Anlage der Photovoltaikanlage nicht negativ be-
eintrachtigt. Es erfolgt sogar eine Verbesserung durch Reduzierung des CO»-AusstoBes.

2.3.2 Landschaftspflegerische MaBnahmen und Festsetzungen

Diese werden im Bereich des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes durchgefiihrt.
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2.4 Gestaltungs- und AusgleichsmaBnahmen

Die Eingriffsregelung wird im vorliegenden Fall nach dem Leitfaden "Bauen im Einklang mit Natur
und Landschaft”’, 2021 in Verbindung mit dem Hinweispapier ,Bau- und landesplanerische Behand-
lung von Freiflachen-Photovoltaikanlagen™ des Bayerischen Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau
und Verkehr von 10.12.2021 durchgefiihrt. Da die bauliche Nutzung durch PV-Freiflachenanlagen
von einer Bebauung mit Gebauden (einschl. deren ErschlieBung) deutlich abweicht, werden fir die
Bewaltigung der Eingriffsregelung bei PV-Freifldchenanlagen in dem Hinweispapier spezifische Hin-
weise gegeben. Diese gelten ausschlieBlich fiir Bauleitplanverfahren zu PV-Freifldchenanlagen.

Die Grundlage flr die Beurteilung der Eingriffsschwere ist der Fldchenzustand vor Beginn der MaB-
nahmen.

2.4.1 Bestandserfassung und Bewertung

Die Bestandserfassung und -bewertung erfolgt anhand vorhandener Untersuchungen sowie eigener
Erhebungen.

MaBgebend fiir die Erfassung und Bewertung ist der tatsachliche Zustand der Schutzgliter im Un-
tersuchungsraum vor dem Eingriff. Dabei sind auch die Planungsrelevanten Vorbelastungen zu be-
ricksichtigen, die zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses in tatsachlicher und rechtlicher Sicht
verlasslich absehbar sind.

Die Bewertung des Ausgangszustands wird maBgebend davon bestimmt, welche Bedeutung den
jeweiligen Schutzglitern zukommt. Die Bedeutung des jeweiligen Schutzgutes lasst sich anhand der
wesentlichen wertbestimmenden Merkmale und Auspragungen in die Kategorien gering, mittel und
hoch einteilen. Die Bewertung zum Schutzgut Arten und Lebensraume erfolgt in Anlehnung an die
Biotopwertliste zur Bayerischen Kompensationsverordnung.

Bewertung des Ausgangszustands

Nr. | Schutzgut Beschreibung Kategorie
1 Arten & Lebens- | Intensiv bewirtschaftete Acker (A11) geringe Bedeutung
raume

2 Boden & Flache Anthropogen Uberpragter Boden ohne kultur- | mittlere Bedeutung
historische Bedeutung oder Eignung fir die
Entwicklung von besonderen Biotopen

3 Wasser Flachen mit dauerhaft abgesenktem Grundwas- | geringe Bedeutung
ser

4 Klima / Luft Flachen ohne kleinklimatisch wirksame Luft- | geringe Bedeutung
austauschbahnen

5 Landschaftsbild Technische Vorpragung, ausgeraumte, struk- | geringe Bedeutung
turarme Agrarlandschaft

2.4.2 Ermittlung des Ausgleichsbedarfes

GemaB dem aktuellen Hinweispapier zur Bau- und landesplanerischen Behandlung von Freiflachen-
Photovoltaikanlagen kann bei Einhaltung einer Reihe von MaBgaben bei der Detaillierung der Pho-
tovoltaikanlage auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung, wenn der Ausgangszustand der Anla-
genflache gemaB Biotopwertliste als ,intensiv genutzter Acker" (BNT All gemaB Biotopwertliste)
und/oder ,intensiv genutztes Grinland™ (BNT G11 gemaB Biotopwertliste) einzuordnen ist, davon
ausgegangen werden, dass i.d.R. keine erheblichen Beeintrachtigungen des Naturhaushalts ver-
bleiben. In diesen Féllen entsteht kein Ausgleichsbedarf.

Im Folgenden sind die gemaB Hinweispapier erforderlichen MaBnahmen aufgelistet:
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MaBnahmen Umsetzung

ja nein

Grundsatzliche VermeidungsmaBnahmen

- Standortwahl unter Beachtung der Standorteignung (Ausschluss- und Rest- X []
riktionsflachen)
- Keine Uberplanung naturschutzfachlich wertvoller Bereiche (z.B. amtlich X []

kartierte Biotope, Bodendenkmaler und Geotope, Béden mit sehr hoher Be-
deutung als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte gemaB § 2 Bundesbo-
denschutzgesetz - BBodSchG)

- 20 cm Abstand des Zauns zum Boden bzw. anderweitige Zdunungen, durch X []
die dieselbe Durchlassigkeit flir Klein- und Mittelsduger etc. gewahrleistet
werden kann

- Fachgerechter Umgang mit Boden gemaB den bodenschutzgesetzlichen X ]
Vorgaben

- Standortwahl auf intensiv genutztem Acker- oder Grinland

Vermeidung durch 6kologische Gestaltungs- und PflegemaBnahmen

o Grundflachenzahl (= GRZ = MaB der baulichen Nutzung) < 0,5

o zwischen den Modulreihen mind. 3 m breite besonnte Streifen

0 Modulabstand zum Boden mind. 0,8 m

o Begriinung der Anlagenflache unter Verwendung von Saatgut aus gebiets-
eigenen Arten bzw. lokal gewonnenen Mahgut,

o keine Dlngung,

o kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln,

XK XXX KX
O Od4d Oodggo

0 1- bis 2- schiirige Mahd (Einsatz von insektenfreundlichen Mahwerk,
Schnitthéhe 10 cm) mit Entfernung des Mahguts oder/auch standortange-
passte Beweidung oder/auch

Im vorliegenden Fall werden alle Vorgaben eingehalten, so dass kein gesonderter Ausgleichsbedarf
entsteht.

Der Ausgleichsbedarf flir das Schutzgut Landschaftsbild wird aufgrund der sehr spezifischen Eigen-
art dieses Schutzguts immer gesondert verbal-argumentativ ermittelt.

Die entscheidenden Kriterien flir das AusmaB an erheblichen Beeintrachtigungen sind der Wirk-
raum, der durch die Sichtbarkeit der Anlage in der Landschaft (Fern- und Nahsicht) bestimmt wird
und der naturschutzfachliche Wert des Schutzguts Landschaftsbild in diesem Wirkraum unter Ein-
bezug etwaiger Vorbelastungen. Diese Beeintrachtigungen gilt es so weit wie mdglich zu vermei-
den, dafur ist die Standortwahl das zentrale Instrument. Grundsatzlich ist die Standortwahl daher
unter Beachtung der ausschlieBenden bzw. einschrankenden Kriterien zu treffen.

Im vorliegenden Fall liegen keine ausschlieBenden oder einschrankenden Kriterien vor. Der Wert
des Schutzgutes Landschaft ist aufgrund der technischen Vorpragung eingeschrankt.

Zusatzlich werden folgende VermeidungsmaBnahmen in die Planung miteinbezogen werden:
- Anordnung der Module unter Ricksichtnahme auf Topografie und vorhandenes Relief

Die verbleibenden Auswirkungen auf das Schutzgut werden durch die Anlage von Saumstrukturen
(MaBnahme V2) sowie Heckenpflanzungen (MaBnahme V3) im Randbereich der Planung ausgegli-
chen.
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2.4.3 VermeidungsmaBnahmen
MaBnahme V1:

Entwicklung von artenreichem Extensivgriinland

Entwicklung von artenreichem Extensivgrinland auf Teilflachen des Flurstiicks Nr. 1398, Gmkg.
Kofering.

MaBnahme V2:

Entwicklung Saumstruktur zwischen Hecken und Geltungsbereichsgrenze

Eine genauere Beschreibung der GestaltungsmaBnahme ist dem Punkt 2.4.5 - MaBnahmenbe-
schreibung zu entnehmen. Die Lage der MaBnahme ist dem Bebauungsplan und Vorhaben- und
ErschlieBungsplan zu entnehmen, sie ist als V2 gekennzeichnet.

MaBnahme V3:

Eingrinung der Anlage mit dreireihigen Hecken

Eingrinung der sidlichen, nérdlichen und westlichen Randbereiche der Anlage auf Teilflachen der
Flurstlicke Nr. Nr. 1414/4 (TF), 1398 (TF) und 1417(TF), Gmkg. Kéfering.

MaBnahme V4:

Entwicklung von artenreichem Extensivgriinland innerhalb der eigentlichen Freiflachenphotovoltaik-
anlage

Eine genauere Beschreibung der GestaltungsmaBnahme ist dem Punkt 2.4.5 - MaBnahmenbe-
schreibung zu entnehmen. Die Lage der MaBnahme ist dem Bebauungsplan und Vorhaben- und
ErschlieBungsplan zu entnehmen, sie umfasst fast alle Flachen innerhalb des Zaunes.

Eine genauere Beschreibung der MaBBnahme ist dem Punkt 2.4.5- MaBnahmenbeschreibung zu ent-
nehmen. Die Lage der MaBnahme ist dem Bebauungsplan und Vorhaben- und ErschlieBungsplan zu
entnehmen, sie ist sind mit den Nummern der VermeidungsmaBnahme (V1 - V4) gekennzeichnet.

2.4.4 Bewertung des Ausgleichs

GemaB  Hinweispapier ,Bau- und landesplanerische  Behandlung von Freiflachen-
Photovoltaikanlagen™ des Bayerischen Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau und Verkehr von
10.12.2021 verbleibt unter Berticksichtigung der vorgesehenen VermeidungsmaBnahmen kein Aus-
gleichsbedarf.

2.4.5 MaBnahmenbeschreibungen
MaBnahme V1:

Entwicklung von artenreichem Extensivgriinland

Derzeitige Nutzung/ Bestand: Intensiv bewirtschaftete Acker ohne oder mit stark verarmter Sege-
talvegetation (A11; 2 WP)

Entwicklungsziel: Artenreiches Extensivgrinland (G214; 12 WP)
Artenanreicherung des Gebiets
Einsaat:

Ggf. verunreinigten Boden abtragen und fachgerecht entsorgen, Umbruch der vorhandenen Fla-
chen, bei Bedarf Tiefenlockerung der gesamten Flache, alle Fremdkdrper sind von der Flache zu
entfernen. Die Flache ist einzuebnen und danach mit autochthonem Saatgut einzusdaen und anzu-
walzen und fir ausreichend Feuchtigkeit wahrend und nach der Keimungsphase zu achten. Bei der
Ansaat ist Regio - Saatgut des Ursprungsgebietes 19 (Bayerischer und Oberpfalzer Wald) zu ver-
wenden.

Der Aufwuchs ist ein- bis zweimal jahrlich zu mahen und das Mahgut abzufahren. Etwa drei Viertel
der Flache wird zweischurig (erster Schnitt ab 15. Juli, zweiter Schnitt ab 15. August) gemaht, das
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verbleibende Viertel einschirig (ab 15. August). Die Verteilung der ein- bzw. zweischirigen Teilfla-
chen ist jahrlich wechselnd anzuordnen.

Der Einsatz von Diingemitteln und Pestiziden ist ausgeschlossen

MaBnahme V2:

Entwicklung Saumstruktur zwischen Hecken und Geltungsbereichsgrenze

Derzeitige Nutzung/ Bestand: Intensiv bewirtschaftete Acker ohne oder mit stark verarmter Sege-
talvegetation (A11; 2 WP)

Entwicklungsziel: MaBig artenreiche Saume frischer bis maBig trockener Standorte (K122;
6 WP)

Artenanreicherung des Gebiets

Ansaat der bisherigen Ackerflachen mit einer artenreichen bliitenreichen, autochthonen Saatgutmi-
schung fir frische Standorte, zum Beispiel Schmetterlings-/Wildbienensaum von Rieger-Hoffmann.

Die freizuhaltenden Flachen zwischen dem Zaun und den angrenzenden Flurstlicken sind als Saum
(Zielzustand maBig artenreiche Saume frischer bis maBig trockener Standorte) zu entwickeln. Der
Saum ist alle zwei Jahre im Herbst zu mahen. Der Einsatz von Dingemitteln und Pestiziden ist aus-
geschlossen.

MaBnahme V3

Fldcheneingriinung mit Heckenpflanzung

Derzeitige Nutzung/ Bestand: Intensiv bewirtschaftete Acker ohne oder mit stark verarmter Sege-
talvegetation (A11; 2 WP)

Entwicklungsziel: Wildgeholzhecken (B112; 10 WP)
Artenanreicherung des Gebiets

Herstellung der Eingriinungsflache:

Bepflanzung mit einer dreireihigen Hecke gemaB Vorgaben der Vorhaben- und ErschlieBungspla-
nes. Die gesetzlichen Mindestabstande zu landwirtschaftlichen Grundstiicken (gem. AGBGB) sind in
den Pflanzschemen bericksichtigt.

Die Gehdlze missen aus autochthoner Anzucht des Vorkommengebietes 5.2 "Schwabische und
Frankische Alb" stammen. Die Pflanzenqualitat muss den Gltebestimmungen fiir Baumschulpflan-
zen der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung-Landschaftsbau e.V. entsprechen (Min-
destqualitat: v.Str., H 60-100 cm). Die Pflanzungen sind fachgerecht zu pflegen und in ihrem Be-
stand dauerhaft zu sichern. Nicht angewachsene Gehdlze sind in der nachsten Pflanzperiode durch
Geholze gleicher Art und GréBe zu ersetzen.

I Grenze Geltungsbereich !

2.001

Sssssssnssssascss,

5.00

o

ncRICRICELE \o@@@.o@.@
9 150, N~_ 7 N N

. 25.50

Pflanzschema V3
(Straucher und Heister, 3-reihige Hecke)
(25,5 m lang 5,00 m breit)
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Artenliste:

Rosa canina Hundsrose Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Crataegus laevigata WeiBBdorn Corylus avellana Haselnuss
Rhamnus catharticus Kreuzdorn Prunus spinosa Schlehe
Sambucus nigra Schwarzer Holunder Carpinus betulus Hainbuche

Pflege der Hecken:

In den ersten drei Jahren sind die Heckenbereiche auszumdahen, um ein sicheres Anwachsen der
Pflanzung zu gewahrleisten.

Im weiteren Anschluss ist ein abschnittsweises , Auf den Stock setzen“, im Abstand von mindestens
7 Jahren méglich. In den auf den Stock gesetzten Bereichen sind Uberhalter in Form von einzelnen
Baumen bzw. Strdauchern zu belassen. Das Schnittgut ist aus dem Heckenbereich zu entfernen. Der
Zeitraum flr diese PflegemaBnahme beschrankt sich auf den Zeitraum von 01. Oktober bis 28.
Februar.

MaBnahme V4:

Entwicklung von artenreichem Extensivgriinland innerhalb der eigentlichen Freiflachenphotovoltaik-
anlage

Derzeitige Nutzung/ Bestand: Intensiv bewirtschaftete Acker ohne oder mit stark verarmter Sege-
talvegetation (A11; 2 WP)

Entwicklungsziel: MaBig extensiv genutztes, artenreiches Griinland (G212; 8 WP)
Artenanreicherung des Gebiets

Die Pflege des Griinlandes innerhalb der PV-Anlage erfolgt durch 1 bzw. 2 schiirige Mahd ohne
Dingung der Flache.

Dabei werden etwa drei Viertel der Flache zweischirig gemaht, mit dem ersten Schnitt ab 1. Juli
und dem zweiten Schnitt ab 15. August.

Das verbleibende Viertel wird einmalig mit dem zweiten Schnitt ab 15. August geméaht. Die Ab-
schnitte mit ein- oder zweimaliger Mahd sollen dabei jahrlich anders innerhalb der Flache verteilt
sein, um einen gleichmaBigen Nahrstoffentzug zu gewahrleisten. Alternativ ist eine extensive Be-
weidung durch Schafe maglich.

Damit wird sichergestellt, dass Vogelarten, die ihre Nester am Boden anlegen, durch die Mahd nicht
bei der Brutausibung beeintrachtigt werden. Gleichzeitig ist eine Griinlandpflege oder -
bewirtschaftung erforderlich, um langfristig eine Verbuschung zu verhindern und einen N&hrstoff-
entzug zu erreichen. Ebenso werden damit ginstige Nahrungsbedingungen fiir die in der Hecke
britenden Vogelarten geschaffen.

Auf dem gesamten Griinland innerhalb der Photovoltaikanlage ist der Einsatz Diinger und Pestizi-
den zu untersagen.

Aufkommende Neophyten (Indisches Springkraut, Herkulesstaude, kanadische Goldrute, japani-
scher Knéterich) sind auf der gesamten Flache frihzeitig zu beseitigen.
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2.5 Alternative Planungsmadglichkeiten

Potenzielle Standorte fiir Photovoltaikanlagen ergeben sich aus den Vorgaben des Landesentwick-
lungsprogrammes sowie Regionalplanes, den Foérderbedingungen des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes und den natirlichen Gegebenheiten der einzelnen Flachen in Bezug auf Biotopausstat-
tung, Ausrichtung und zu erwartende Sonnenstrahlung.

Laut Landesentwicklungsprogramm Bayern sollen Photovoltaik-, auf vorbelasteten Flachen errichtet
werden. Von dem Anbindungsgebot gemaB LEP 3.3 (Z) werden Photovoltaik- und Biomasseanlagen
in der Begrindung zu diesem Gebot explizit ausgenommen. Somit ist eine Anbindung der Flachen
an eine Siedlungseinheit nicht notwendig.

Nach der Novellierung des EEG aus dem Jahre 2021 kénnen Freiflachenanlagen geférdert werden,
wenn sich die Anlage auf Konversionsflachen aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, wohnungsbaulicher
oder militarischer Nutzung, entlang von Autobahnen oder Schienenwegen in einem Korridor von
200 m gemessen vom duBeren Rand der befestigten Fahrbahn oder auf bereits versiegelten Fla-
chen befinden, wobei innerhalb dieses Korridors ein mindestens 15 m breiter Korridor freigehalten
werden soll.

Unter der Voraussetzung, dass das jeweilige Bundesland eine entsprechende Verordnung erlasst,
kénnen auBerdem Photovoltaikanlagen auf Acker- und Grinland in einem benachteiligten Gebiet
gefordert werden. Das Bundesland Bayern hat am 7. Marz mit der Verordnung Uber Gebote flr
Photovoltaik-Freiflachenanlagen diese Voraussetzungen geschaffen. Das Gemeindegebiet Kim-
mersbruck fallt vollstandig in diese Forderkulisse.

Im Vorfeld des Verfahrens wurde auf Wunsch der Gemeinde Kiimmersbruck im Juni 2021 eine Pri-
fung der Standortalternativen von dem Landschaftsarchitekturbliiro Trepesch erstellt. Bei dieser
Analyse wurde geprift, welche Flachen im Gemeindegebiet Kimmersbruck fiir einen PV-
Freifldichenstandort geeignet wéaren. Das Gutachten zur Priifung von Standortalternativen kam zum
Ergebnis, dass der Geltungsbereich fiir eine Photovoltaik-Freiflaichenanlage geeignet ist. Die einzel-
nen Priifschritte alternativer Standorte sind dem beigefiigten Gutachten ,eine Ermittlung von ge-
eigneten Freiflachen-Photovoltaikanlagen-Vorranggebieten in der Gemeinde Kimmersbruck™ in der
Fassung vom 10.06.2021 zu entnehmen.

Aufgrund der im Umgriff der Planung vorhandenen Gehdlzstrukturen und Waldbestédnden bieten
sich die gewahlten Flachen fir eine rentable Nutzung mit Photovoltaik an, es entstehen nur geringe
Auswirkungen auf die Schutzgiter. Eine technische Vorpréagung besteht durch die bestehenden
Freileitungen.

Da die Photovoltaikanlage nach Beendigung der Nutzung vollstdndig rlickzubauen ist, stehen die
Flachen damit fir bisherige oder anderweitige Nutzungen zur Verfligung.

Planungsalternativen

Auf Ebene des Bebauungsplanes sind Planungsalternativen innerhalb des Geltungsbereiches zu
betrachten. Bei Photovoltaikanlagen sind aufgrund der geringen inneren ErschlieBung der Anlagen
meist keine groBen Unterschiede zwischen Varianten zu erkennen.

Die ErschlieBung von dem sudéstlichen der Flachen verlaufenden Flurweg aus ist die einzige logi-
sche Mdoglichkeit.

Die Baugrenzen ergeben sich aus den erforderlichen Abstdnden an den Grenzen, um eine Umfah-
rung zu ermdglichen. Sinnvolle Alternativen sind hier nicht zu erkennen.
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3. Zusatzliche Angaben

3.1 Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und Kennt-
nisliicken

Da es sich bei der Planung um einen relativ Gberschaubaren Bereich zur Sondernutzung mit Photo-
voltaikanlagen handelt, sind weitrdumige Auswirkungen auf den Naturhaushalt unwahrscheinlich.
Daher ist der Untersuchungsbereich auf den Geltungsbereich des Bebauungsplans und die direkt
angrenzenden Bereiche begrenzt. Eine Fernwirkung ist bei den meisten umweltrelevanten Faktoren
nicht zu erwarten. Ausnahmen bilden lediglich das Landschaftsbild sowie Immissionen. Der Unter-
suchungsraum ist bei diesen Schutzglitern entsprechend weiter gefasst.

Die Bestandserhebung erfolgt durch ein digitales Luftbild, das mit der digitalen Flurkarte Gberlagert
wurde.

Dariiber hinaus sind Daten des Fachinformationssystem Naturschutz (FIS-Natur), des Arten- und
Biotopschutzprogramms, des Bodeninformationssystem Bayern, des Bayerischen Denkmalatlas,
des Geotopkatasters Bayern, des Regionalplanes und Landesentwicklungsprogrammes, u.a. ausge-
wertet worden.

Die vorliegenden aufgefiihrten Rechts- und Bewertungsgrundlagen entsprechen dem allgemeinen
Kenntnisstand und allgemein anerkannten Prifungsmethoden. Schwierigkeiten oder Liicken bzw.
fehlende Kenntnisse Uber bestimmte Sachverhalte, die Gegenstand des Umweltberichtes sind, sind
nicht erkennbar.

Da eine objektive Erfassung der medienlibergreifenden Zusammenhange nicht immer mdglich und
in der Umweltprifung zudem auf einen angemessenen Umfang zu begrenzen ist, gibt die Beschrei-
bung von Schwierigkeiten und Kenntnisliicken den beteiligten Behérden und auch der Offentlichkeit
die Mdglichkeit, zur Aufklarung bestehender Kenntnislicken beizutragen.
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3.2

Allgemein verstandliche Zusammenfassung

Fur einen Geltungsbereich von insgesamt ca. 2,73 ha wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan
~Solarpark Greenovative I, Gemeinde Kiimmersbruck aufgestellt.

Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse zusammen:

Schutzgut Baubedingte Anlagebedingte |Betriebsbedingte Ergebnis
Auswirkungen Auswirkungen Auswirkungen

Mensch / | | geringe geringe geringe erin

Gesundheit Erheblichkeit Erheblichkeit Erheblichkeit 9 9

Tiere und | | geringe mittlere geringe erin

Pflanzen Erheblichkeit Erheblichkeit Erheblichkeit 9 9
geringe geringe geringe i

B

oden Erheblichkeit Erheblichkeit Erheblichkeit gering
geringe geringe geringe )

Wasser Erheblichkeit Erheblichkeit Erheblichkeit gerng
nicht nicht nicht nicht

Luft / Kli

uft / Klima betroffen betroffen betroffen betroffen

Landschaft/ gering mittlere mittlere mittel

Erholung Erheblichkeit Erheblichkeit Erheblichkeit

Kultur- und nicht nicht nicht nicht

Sachgiter betroffen betroffen betroffen betroffen

Es sind von der Planung keine wertvollen Lebensraume betroffen. VermeidungsmaBnahmen verrin-
gern die Eingriffe in den Natur- und Landschaftshaushalt, so dass die 6kologische Funktionsfahig-
keit des Landschaftsraumes erhalten bleibt.

Dauerhafte Beeintrachtigungen werden lediglich fir das Schutzgut Landschaftsbild erwartet, die
jedoch unter Berlcksichtigung der MinimierungsmaBnahmen und auf Grund der technischen Vor-
pragung durch die vorhandene Freileitung um Umfeld in Kauf genommen werden kénnen.
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3.3 Quellen

Quellen:

BAYERISCHES GEOLOGISCHES LANDESAMT
(1981 Hrsg.):

Geologische Karte von Bayern 1:500.000
Minchen

BAYERISCHES  STAATSMINISTERIUM FUR  LANDESENTWICKLUNG UND
UMWELTFRAGEN:

Bauen im Einklang mit Natur- und Landschaft: Ein Leitfaden (Erganzte Fassung).
Minchen 2003

BAYERISCHES LANDESAMT FUR UMWELT:

Praxis-Leitfaden flir die o0©kologische Gestaltung von  Photovoltaik-
Freiflachenanlagen

Augsburg, 2014

MEYNEN, E und SCHMIDTHUSEN, J. (1953):
Handbuch der naturrdumlichen Gliederung Deutschlands.
Verlag der Bundesanstalt fir Landeskunde, Remagen.

OBERSTE BAUBEHORDE IM BAYERISCHEN STAATSMINISTERIUM DES INNEREN:
Der Umweltbericht in der Praxis. Leitfaden zur Umweltprifung in der
Bauleitplanung.

Minchen

SEIBERT, P.:
Karte der natlrlichen potentiellen Vegetation mit Erlduterungsbericht.
1968

BAYERISCHES FACHINFORMATIONSSYSTEM NATURSCHUTZ (FIN-WEB)
Stand 17.03.2022

PLANUNGSVERBAND OBERPFALZ NORD:
Regionalplan Region 6 Oberpfalz-Nord

RAUMINFORMATIONSSYSTEM BAYERN (RISBY ONLINE)
Stand 17.03.2022

UMWELTATLAS BAYERN (Internetdienst)
Stand 17.03.2022
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Flachennutzungsplananderung der Gemeinde Kiimmersbruck zum vBBP , Solarpark Greenovative I"
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B PLANZEICHENERKLARUNG

Legende Anderung des Flachennutzungsplanes

Art der baulichen Nutzung

@ Sondergebiet Photovoltaik (§ 11 Abs. 2 BauNVO)
auf den Grundstiicken FI.—Nr. 1398, 1414/4, 1417

(TF), Gmkg. Kofering

Sonstige Planzeichen und Erlduterungen
Anderungsbereichsgrenze der

Legende Bestand (Auszug)
Art der baulichen Nutzung

“ Dorfgebiete

Flachen fur den Denkmalschutz

Iml Bodendenkmal
Flachen fur den uberortlichen Verkehr und die Hauptverkehrsziige
I:l tiberdrtliche Hauptverkehrsstraf3en / Autobahnen
Flachen fur Versorgungsanlagen und-leitungen
— oberirdische Leitungen
“-——— (110 kV-Leitung mit beidseitigem Schutzstreifen von je 25 m

220 k\-Leitungen mit beidseitigem Schutzstreifen von je 40 m)
Flachen fur die Wasserwirtschaft

Wasserschutzgebiet
Flachen fur die Land- und Forstwirtschaft

Bl v
Acker
Wiese

okologisch bedeutendes Griinland (zu erhalten)

Altgras Ruderal

Flachen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

D Amtlich kartierter Biotop

- Gehdlze (Schutz bestimmter Landschaftsbestandteile nach Art. 16 BayNatSchG)

o Baume

Erholung und Landschaftsbild
o e 0 Uiberregional ausgewiesener WWanderweg

* Schone Aussicht

Okologische MaBnahmen
ﬁiz geplante mégliche Kompensationsfiache

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

5 6kologische Optimierung Graben

Erhalt und Erweiterung extensiv landwirtschaftlich genutzter Flachen
z Erhalt, Optimierung und Entwicklung Talrdume in ihrer Verbundfunktion
@ Erhalt und Optimierung von Gebieten mit erhchter Gehélzdichte

Erholung und Landschaftsbild

‘iﬁ( Freistellen markanter Landschaftselemente
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C VERFAHRENSVERMERKE

1 Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom14.09.2021 gemaB § 2 Abs.1 BauGB die Anderung
des Flachennutzungsplans beschlossen. Der Anderungsbeschluss wurde am 14.04.2022 ortsiblich
bekannt gemacht.

2. Die frithzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaB § 3 Abs. 1 BauGB mit offentlicher Darle-
gung und Anhoérung fir den Vorentwurf der Flachennutzungsplandnderung in der Fassung vom
05.04.2022 hat in der Zeit vom 27.04.2022 bis 27.05.2022 stattgefunden.

3: Die friihzeitige Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemaB
§ 4 Abs. 1 BauGB fir den Vorentwurf der Flachennutzungsplandnderung in der Fassung vom
05.04.2022 hat in der Zeit vom 25.04.2022 bis 27.05.2022 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf der Flachennutzungsplananderung in der vom Gemeindetrat am
07.03.2023 gebilligten Fassung vom 20.03.2023 wurden die Behorden und sonstigen Trager 6ffent-
licher Belange gemalB § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 02.05.2023 bis 06.06.2023 beteiligt.

5. Der Entwurf der Flachennutzungsplananderung in der vom Gemeinderat am 07.03.2023
gebilligten Fassung vom 07.03.2023 wurde mit der Begriindung gemaB § 3 Abs. 2 BauGB in der
Zeit vom 05.05.2023 bis 06.06.2023 offentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde Kummersbruck hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 04.07.2023 die
Flachennutzungsplananderung in der Fassung vom 04.07.2023 festgestellt.
05.07.2023

Kimmersbruck, den ... 5l Snay. .

1. Burgermeister Rgland Strehl

7 Das Landratsamt Amberg-Sulzbach hat die Flachennutzungsplananderung
mit Bescheid vom .= %! : 09202;2 BP2022018 ........ gemal § 6 BauGB genehmigt.
8 Ausgefertigt

13.09.2023

1. Burgermeister Roland Strehl

9. Die Erteilung der Genehmigung der Flachennutzungsplananderung wurde am .14.09.2023
gemaB § 6 Abs. 5 BauGB ortsublich bekannt gemacht. Der Flachennutzungsplan mit Begriindung
wird seit diesem Tag zu den Ublichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht be-
reitgehalten und tber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Flachennutzungsplan ist
damit rechtswirksam.

Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215
BauGB wird hingewiesen.

¢r Roland Strehl

......... pakaalanaade

1. Bg‘ﬁ‘ggrmei

~¢ |
|

F(:i;’ die;y‘l?’iI‘aﬁf :

Suizbach-Rg berg, de’h/HO?DxO&

b
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D BEGRUNDUNG

1. Gesetzliche Grundlagen

BauGB Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I S.
3634), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBI. I
Nr. 6

BauNVO Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstlicke - Baunutzungsverordnung -

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786), zuletzt ge-
andert durch Art. 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBI. I Nr. 6)

BayBO Bayerische Bauordnung 2008 in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007
(GVBI. S. 588), zuletzt gedndert durch § 2 des Gesetzes vom 10. Februar 2023
(GVBI. S. 22).

BNatSchG Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege - Bundesnaturschutzgesetz - in der

Fassung vom 29.07.2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBI. I S. 2240).

BayNatSchG  Gesetz Uber den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in
der freien Natur - Bayerisches Naturschutzgesetz - in der Fassung vom 23.02.2011
(GVBI. S. 82), zuletzt geandert durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2022
(GVBI. S. 723)

2. Planungsrechtliche Voraussetzungen

Im rechtskréftigen Fldchennutzungsplan ist der Anderungsbereich bisher als landwirtschaftliche

Nutzflache dargestellt. Der gesamte Geltungsbereich wird aktuell als Ackerflache genutzt.

Im &stlichen Bereich des Planungsgebiets ist eine Freileitung gekennzeichnet. Dies entspricht der
aktuellen Nutzung.

Nachrichtlich wird zudem das Wasserschutzgebiet dargestellt, in dem die liberplante Flache liegt.

Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grianordnungsplan wird im Parallelverfahren aufge-
stellt. Der betreffende Bereich wird zukiinftig als Sondergebiet (SO) nach § 11 Abs. 2 BauNVO dar-
gestellt.

Der Anderung des Flachennutzungsplans wird ein Umweltbericht beigefiigt.

2.1 Landesentwicklungsprogramm

GemaB Strukturkarte des Landesentwicklungsprogramms des Landes Bayern, Fortschreibung mit
Stand 2018 liegt die Gemeinde Kimmersbruck im allgemeinen landlichen Raum und im Raum mit
besonderem Handlungsbedarf-Kreisregionen sowie im landlichen Raum mit Verdichtungsansatzen,

fur die Vorhabenflache trifft das LEP keine gebietskonkreten Festlegungen.

GemaB LEP 6.2.1 (2Z) ,Erneuerbare Energien" sind erneuerbare Energien verstarkt zu erschlieBen
und zu nutzten. Laut 6.2.3 (G) sollen Freiflachen-Photovoltaikanlagen mdglichst auf vorbelasteten
Standorten realisiert werden.

Laut Begrindung zu 3.3 ,Vermeidung von Zersiedelung" werden Photovoltaik- und Biomasseanla-
gen explizit vom Anbindungsgebot ausgenommen, das die Zersiedelung der Landschaft durch neue
Siedlungsstrukturen vermeiden soll. Somit ist eine Anbindung der Flachen an eine Siedlungseinheit

nicht notwendig.
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Der Ausweisung der Flachen als Sondergebiet fiir Photovoltaik stehen somit keine Ziele der Lan-

desentwicklung entgegen.

2.2 Regionalplanung

Entsprechend dem Regionalplan der Planungsregion 6 — Oberpfalz Nord sind flir den Planbereich

folgende Grundsatze und Ziele betroffen:

GemaB Karte 1 - Raumstruktur mit Stand vom 01. Juni 2022 ist das Gemeindegebiet Kimmers-
bruck als Landlicher Raum mit Verdichtungsansatzen ausgewiesen. Die Gemeinde Kimmersbruck
selbst ist demnach ein Grundzentrum. Die gesamte Region Oberpfalz Nord ist als Raum mit beson-

derem Handlungsbedarf gekennzeichnet.
Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete:
Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete befinden sich nicht im Umfeld der Planung.

Das Vorhaben steht somit den Zielen der Regionalplanung nicht entgegen.

3. Erfordernis und Ziele

Die Gemeinde Kimmersbruck beabsichtigt durch die Auswahl passender Flachen, den Einsatz er-

neuerbarer Energien unter Wahrung kommunaler und 6ffentlicher Interessen zu férdern.

Die vorliegende Anderung des Flachennutzungsplanes sieht die Ausweisung eines Sondergebiets
nach § 11 BauNVO °Photovoltaik™ fiir die Nutzung und Forderung solarer Strahlungsenergie im
Gebiet der Gemeinde Kimmersbruck vor. Die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungs-

planes mit integriertem Griinordnungsplan erfolgt im Parallelverfahren.

Konkreter Anlass fiir die FNP-Anderung ist die geplante Errichtung einer Freiflachenphotovoltaikan-
lage auf den Flursticken FI.-Nr. 1398, 1414/4, 1417 (TF) Gmkg. Koéfering, auf einer landwirtschaft-
lichen Flache sidlich von Kimmersbruck durch einen privaten Bautrager. Die GroBe der Anlage soll

inklusive der Flachen fir die AusgleichsmaBnahmen insgesamt ca. 2,73 ha betragen.

Die Nutzung erneuerbarer Energien tragt wesentlich zum Klimaschutz bei. Durch die Nutzung von
Sonnenstrom wird kein klimaschadliches CO2 produziert und gleichzeitig werden wertvolle Res-
sourcen geschont. Des Weiteren starkt der Ausbau der dezentralen Energieversorgung die regiona-

le Wertschépfung und unterstitzt damit den Iandlichen Raum nachhaltig.

GemaB § 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB ist die Nutzung erneuerbarer Energien in den Bauleitpldanen beson-

ders zu berlicksichtigen.
ErschlieBung

Die Flache fur die Freiflachenphotovoltaikanlage wird von Sidosten aus erschlossen. Die Erschlie-
Bung auBerhalb des Geltungsbereiches erfolgt tiber den stiddstlichen angrenzenden Flurweg.
Das von der Photovoltaikanlage abflieBende Niederschlagswasser ist auf dem Baugebiet breitflachig

zu versickern, ein Schmutzwasser- bzw.- Kanalanschluss ist nicht erforderlich.

4. Raumliche Lage und GrdBe

Die Vorhabenflache liegt stidéstlich von Lengenfeld und nérdlich von Ebermannsdorf.
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Lage der Flachen, ohne MaB3stab
Der Geltungsbereich umfasst die Grundstiicke FIl.-Nr. 1398, 1414/4 und 1417 (TF), Gmkg.
Kofering. Die Flache des Geltungsbereiches betragt ca. 2,73 ha. Die ErschlieBung erfolgt von dem

stdostlichen verlaufenden Flurweg aus.

5. Gegenwartige Nutzung des Gebietes

Die Eingriffsflache wird derzeit als Landwirtschaftliche Flache genutzt.

6. Landschaftsbild

Es handelt sich um eine landwirtschaftlich als Acker genutzte Flache. Der Geltungsbereich der Pla-
nung befindet sich nicht innerhalb eines landschaftlichen Vorbehaltsgebietes oder Landschafts-
schutzgebietes. Das Uberplante Gebiet ist gepragt durch die landwirtschaftliche Nutzung und Wald-
besténde im Umfeld. Der hochste Punkt befindet sich in der dstlichen Ecke des Geltungsbereiches.
Von dort aus ist die Flache nach Westen geneigt.

Gehdlzbestande oder sonstige gliedernde Strukturen befinden sich nicht innerhalb des Geltungsbe-

reichs.

Im 6stlichen Bereich des Geltungsbereichs wird die Flache durch Freileitungen Uberspannt, was zur
technischen Uberprdgung der Landschaft beitrdgt. Nordéstlich der Flache verlduft ein Flurweg, an

dessen gegenulberliegenden Seite weitere intensiv landwirtschaftlich genutzte Flachen liegen.
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Landschaftsbild - rot: Geltungsbereich der Anderung des Flidchennutzungsplanes; schwarz: Freilei-
tung

Zur Einbindung der Landschaft im Nahbereich ist die Eingriinung der Anlage bedeutend. Hierflr
werden im Sldden Hecken festgesetzt, die die Anlagenteile in die Landschaft einbinden und zur

Gliederung der Landschaft beitragen.

7. Standortprifung

GemaB Landesentwicklungsprogramm Bayern sollen Photovoltaik-, auf vorbelasteten Flachen er-
richtet werden. Von dem Anbindungsgebot gemaB LEP 3.3 (Z) werden Photovoltaik- und Biomasse-
anlagen in der Begriindung zu diesem Gebot explizit ausgenommen. Somit ist eine Anbindung der

Flachen an eine Siedlungseinheit nicht notwendig.

Nach der Novellierung des EEG aus dem Jahre 2021 kdénnen Freiflachenanlagen geférdert werden,
wenn sich die Anlage auf Konversionsflachen aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, wohnungsbaulicher
oder militarischer Nutzung, entlang von Autobahnen oder Schienenwegen in einem Korridor von
200 m gemessen vom &uBeren Rand der befestigten Fahrbahn oder auf bereits versiegelten Fla-
chen befinden, wobei innerhalb dieses Korridors ein mindestens 15 m breiter Korridor freigehalten

werden soll.

Unter der Voraussetzung, dass das jeweilige Bundesland eine entsprechende Verordnung erlasst,
kénnen auBerdem Photovoltaikanlagen auf Acker- und Griinland in einem benachteiligten Gebiet
gefordert werden. Das Bundesland Bayern hat am 7. Mdrz mit der Verordnung Uber Gebote fur
Photovoltaik-Freiflachenanlagen diese Voraussetzungen geschaffen. Das Gemeindegebiet Kim-
mersbruck fallt vollstandig in diese Forderkulisse.

Im Vorfeld des Verfahrens wurde auf Wunsch der Gemeinde Kimmersbruck im Juni 2021 eine Pri-
fung der Standortalternativen von dem Landschaftsarchitekturbiiro Trepesch erstellt. Bei dieser
Analyse wurde geprift, welche Flachen im Gemeindegebiet Kimmersbruck fiir einen PV-
Freiflachenstandort geeignet waren. Das Gutachten zur Priifung von Standortalternativen kam zum
Ergebnis, dass der Geltungsbereich fiir eine Photovoltaik-Freiflachenanlage geeignet ist. Die einzel-
nen Prifschritte alternativer Standorte sind dem beigefligten Gutachten ,eine Ermittlung von ge-
eigneten Freiflachen-Photovoltaikanlagen-Vorranggebieten in der Gemeinde Kimmersbruck® in der

Fassung vom 10.06.2021 zu entnehmen.
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Aufgrund der im Umgriff der Planung vorhandenen Gehdlzstrukturen und Waldbestdnden bieten
sich die gewahlten Flachen fir eine rentable Nutzung mit Photovoltaik an, es entstehen nur geringe
Auswirkungen auf die Schutzglter. Eine technische Vorpragung besteht durch die bestehenden

Freileitungen.

Da die Photovoltaikanlage nach Beendigung der Nutzung vollstdndig rlickzubauen ist, stehen die

Flachen damit fir bisherige oder anderweitige Nutzungen zur Verfiigung.

8. Denkmalschutz

Es ist nicht auszuschlieBen, dass sich im Planungsgebiet oberirdisch nicht mehr sichtbare und daher
unbekannte Bodendenkmaler befinden. Bei Erdarbeiten zu Tage kommende Metall-, Keramik- oder
Knochenfunde sind umgehend dem Landratsamt oder dem Bayerischen Landesamt fliir Denkmal-
pflege zu melden. (Art. 8 DSchG)

Art. 8 Abs. 1 DSchG: Wer Bodendenkméler auffindet, ist verpflichtet, dies unverziiglich der Unteren

Denkmalschutzbehérde oder dem Landesamt fiir Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflich-
tet sind auch der Eigentiimer und der Besitzer des Grundstlicks sowie der Unternehmer und der
Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund gefiihrt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die
lbrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund gefiihrt haben, auf Grund eines Ar-
beitsverhéltnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten
befreit.

Art. 8 Abs. 2 DSchG: Die aufgefundenen Gegenstdnde und der Fundort sind bis zum Ablauf von

einer Woche nach der Anzeige unverdndert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbe-

hérde die Gegenstdnde vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.
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E  UMWELTBERICHT

1 Einleitung

Aufgabe des Umweltberichts ist es, alle Umweltbelange sowie die Standortauswahl fiir die Bebau-

ung unter dem Blickwinkel der Umweltvorsorge zusammenzufassen.

Der Umweltbericht soll den Prozess der Ermittlung, Beschreibung und Bewertung von Umweltbe-
langen festhalten und so die Grundlage zur Abwagung mit konkurrierenden Belangen bilden, die in

anderen Teilen der Begriindung darzulegen sind.

Zweck des Umweltberichts ist es, einen Beitrag zur Bericksichtigung der Umweltbelange bei der
Zulassung von Projekten zu leisten und dadurch der Umweltvorsorge zu dienen. Er umfasst die
Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen eines Vorhabens auf die Schutzglter
Menschen, Tiere / Pflanzen, Boden, Wasser, Luft und Klima, Landschaft, Kultur- und Sachglter,

einschlieBlich der jeweiligen Wechselwirkungen.

Der Umweltbericht begleitet das gesamte Bauleitplanverfahren vom Aufstellungs- bis zum Sat-
zungsbeschluss. Auf diese Weise soll eine ausreichende Beriicksichtigung der Belange von Natur
und Umwelt sichergestellt und dokumentiert werden. Der Umweltbericht ist Bestandteil der Be-

grindung zur Flachennutzungsplananderung.

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziele der Bauleitplanung

Der Gemeinde Kimmersbruck liegt ein Antrag der Firma Greenovative GmbH vor, auf den Flur-
stlicken FI.-Nr. 1398, 1414/4 und 1417 (TF), Gmkg. Kéfering, eine Freiflachenphotovoltaikanlage

zu errichten.

Die Gemeinde Kimmersbruck hat beschlossen, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,Solarpark
Greenovative I mit Grunordnungsplan aufzustellen. Das Planungsgebiet liegt sidoéstlich von Len-

genfeld und nérdlich von Ebermannsdorf.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan weist ein Sondergebiet zur Nutzung regenerativer Energien

(Photovoltaik) aus. Die ErschlieBung erfolgt von Stidosten von einem vorhandenen Flurweg aus.

Da im Flachennutzungsplan die Flachen bisher als Flache flr die Landwirtschaft dargestellt sind,

wird der Flachennutzungsplan im Parallelverfahren gedndert.

Die GroBe der Anlage soll inklusive der Flachen flir die AusgleichsmaBnahmen insgesamt ca. 3,17
ha betragen. Der betreffende Bereich wird in Sondergebiet, Photovoltaik (SO) nach § 11 BauNVO
geandert.

1.2 Darstellung der in einschlagigen Fachgesetzen und Fachplinen festgeleg-
ten Ziele des Umweltschutzes die fiir den Bauleitplan von Bedeutung sind,
und ihrer Beriicksichtigung

Die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen, wie das Baugesetzbuch, die Naturschutzgesetze, die
Abfall- und Immissionsschutz-Gesetzgebung wurden im vorliegenden Fall bericksichtigt. Die Ein-
griffsregelung ist nach dem Leitfaden "Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft”’, 2021 in Ver-
bindung mit dem Hinweispapier ,Bau- und landesplanerische Behandlung von Freiflachen-
Photovoltaikanlagen™ des Bayerischen Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau und Verkehr von
10.12.2021 durchgefiuhrt worden.
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Das Landesentwicklungsprogramm sieht die Férderung von Stromerzeugung aus erneuerbaren

Energien vor.

Parallel zum Bebauungsplanverfahren wird der Flachennutzungsplan geandert und stellt im betref-

fenden Bereich ein Sondergebiet Photovoltaik dar.
Wasserschutzgebiete

Der Geltungsbereich befindet sich im Wasserschutzgebiet ,Kimmersbruck™. Die Flurstiicke 1417
und 1398, Gemarkung Kofering befinden sich in der engeren Schutzzone 1I, das Flurstiick 1414/4

in der weiteren Schutzzone III.

Aufgrund der Lage im Wasserschutzgebiet ist eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen. Ein ent-
sprechender Antrag wird in Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt und Landratsamt in einem
eigenstandigen Verfahren gestellt. Grundsatzlich ist das LFU-Merkblatt Nr.1.2/9 ,Planung und Er-
richtung von Freiflachen-Photovoltaikanlagen in Trinkwasserschutzgebieten™ zu beachten. Geman
diesem Merkblatt sind Freiflachen-Photovoltaikanlagen in der Regel mit dem Trinkwasserschutz
vereinbar, wenn gewisse MaBgaben erflillt werden. Die im Merkblatt aufgefihrten Vorgaben sind

auf Ebene des parallel aufgestellten Bebauungsplanes bertlicksichtigt.

Weitere MaBnahmen zur Vermeidung von negativen Auswirkungen auf das Grundwasser sind mit

dem Landratsamt und Wasserwirtschafsamt im weiteren Verfahren abzustimmen.
Sonstige Schutzgebiete

Schutzgebiete nach Naturschutzgesetz, FFH-Gebiete oder Vogelschutzgebiete sowie Landschafts-

schutzgebiete befinden sich nicht im Umgriff.
Im Planungsgebiet liegen keine biotopkartierten Flachen.

Das nachstgelegene kartierte Biotop ist die Teilflache des Biotops Nr. 6537-0005-006 ,Dichte He-
cken, Geblische und magere Grasfluren, sidlich und stdéstlich von Lengenfeld", die im Sidden di-

rekt an den Geltungsbereich angrenzt.

Fachplane und -programme z.B. zum Abfall- und Immissionsschutzrecht sowie kommunale Um-

weltqualitatsziele sind fur die vorgesehene Flache nicht vorhanden.
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2. Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen ein-

schlieBlich der Prognose bei Durchfihrung der Planung

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Dabei werden drei Stufen

unterschieden: geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit.

2.1 Bestandsaufnahme der einschldgigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
stands (Basisszenario)

2.1.1 Umweltmerkmale

2.1.1.1 Schutzgut Mensch / Gesundheit

Beschreibung
Der Planungsbereich selbst besitzt als landwirtschaftlich genutzte Flache keine Bedeutung flr die
Erholungsnutzung. Fir die Erholungsnutzung besonders bedeutsame Freizeitwege befinden sich

nicht im Geltungsbereich.

Wirtschaftliche Nutzungsanspriiche innerhalb des Geltungsbereiches bestehen durch die Landwirt-
schaft.

Die Flache dient weder dem Larmschutz noch hat sie besondere Bedeutung fir die Luftreinhaltung.
Schadliche Einflisse durch elektromagnetische Felder oder Licht- und Gerauschemissionen sind

nicht bekannt. Geruchsbeeintrachtigungen bestehen nicht.

2.1.1.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen

Beschreibung

Als potenzielle natlirliche Vegetation wird in der Pflanzensoziologie der Endzustand der Vegetation
bezeichnet, der sich einstellen wiirde, wenn sie sich unter den heutigen Standortbedingungen ohne
weiteren Einfluss des Menschen entwickeln kénnte. Sie braucht mit der urspriinglichen Vegetation

nicht Gbereinstimmen.

Als Grundlage dieser Betrachtung dienen die Untersuchungsergebnisse nach SEIBERT (1968) zur
potenziellen natirlichen Vegetation Bayerns, die aufbauend auf Bodeneinheiten und unter Beriick-
sichtigung von Hoéhenlagen und Klimaverhaltnissen Vegetationsgebiete beschreiben. Ergdnzende
Kartierungen einzelner Transsekte in Bayern von JANNSEN und SEIBERT (1986) haben zu neuen
Erkenntnissen geflhrt.

Demnach wirde sich im Planungsgebiet auf lange Sicht Waldziest-Eschen-Hainbuchenwald mit

flussbegleitendem Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald entwickeln.

Die Flache ist aufgrund des Status als landwirtschaftliche Flache gepragt durch die menschliche
Nutzung. Die Vegetation der landwirtschaftlichen Nutzflachen setzt sich aus wenigen Arten zusam-

men und weist deshalb eine fir den Naturhaushalt untergeordnete Bedeutung auf.

Es werden keine Flachen nach ABSP oder Biotopkartierung Uberplant. Das angrenzende kartierte

Biotop wird voraussichtlich nicht beeintrachtigt.

Im Vorfeld der Planung wurde anhand der fir die artenschutzrechtliche Prifung Ublichen Tabellen
zur Ermittlung des zu prifenden Artenspektrums (Abschichtungstabelle) in Kombination mit einer
Begehung der Flachen Anfang Marz eine Vorabschatzung der planungsrelevanten Arten durchge-

fuhrt. Diese hat ergeben, dass als mogliche planungsrelevante Arten nicht zu erwarten sind. Es
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werden im Laufe des Verfahrens weitere Begehungen durchgefiihrt, um ein Vorkommen der arten-
schutzrechtlich relevanten Arten ausschlieBen zu kdnnen. Sollte ein Vorkommen der artenschutz-
rechtlich relevanten Arten im Laufe des Verfahrens doch nachgewiesen werden, werden nach Ab-
schluss der Bestandsaufnahmen gezielte VermeidungsmaBnahmen beziehungsweise MaBnahmen
zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitét auf Ebene des Bebauungsplanes
festgesetzt.

Es werden keine Flachen nach ABSP oder Biotopkartierung Uberplant. Das angrenzende kartierte

und im Geltungsbereich liegende Biotop wird voraussichtlich nicht beeintrachtigt.

x \ i
Abbildung 1: Auszug aus Biotopkartierung
Zeichenerkldrung:

rot umrandete Fldche: Geltungsbereich rot schraffiert: Biotopkartierung Flachland
2.1.1.3 Schutzgut Boden

Beschreibung
Boden dient als Pflanzen- und Tierlebensraum, als Filter, flir die Wasserversickerung und -
verdunstung sowie der Klimaregulierung. Zudem hat er seine Funktion als Produktionsgrundlage

fur die Landwirtschaft. Belebter, gewachsener Boden ist damit nicht ersetzbar.

Das Bearbeitungsgebiet liegt innerhalb der Naturraumeinheit D61-Fréankische Alb, innerhalb der
Untereinheit 081-A - Hochflache der Mittleren Frankenalb.

In der Geologischen Karte 1:500.000 ist fiir den Planungsbereich Malm verzeichnet. GemaB Uber-
sichtsbodenkarte 1:25.000 liegt im Geltungsbereich fast ausschlieBlich Braunerde und (flache)
Braunerde Uber Terra fusca aus (skelettfihrendem) Schluff bis Ton (Deckschicht) Gber Lehm- bis

Ton(-schutt) (Carbonatgestein).

Das Standortpotential fur die natlirliche Vegetation hat geringe bis mittlere Bedeutung fir die na-
tarliche Vegetation, da keine extremen Umweltbedingungen anzutreffen sind.

Das Retentionsvermdégen bei Niederschlagsereignissen wird auf Grundlage der Bodenschdtzung
bewertet. In der Bodenschatzungskarte wird fiir den 6stlichen und westlichen Bereich des Pla-
nungsgebiets L6Vg angegeben, das heiBt Acker auf Lehm mit geringer Zustandsstufe (Ertragsfa-

Endfassung vom 04.07.2023 Seite 15 von 26



Flachennutzungsplananderung der Gemeinde Kiimmersbruck zum vBBP , Solarpark Greenovative I"

higkeit), der als Verwitterungsboden entstanden ist. Dementsprechend wird die Retentionsfunktion

als gering (Wertklasse 2) bewertet.

Das Riickhaltevermdgen fiir Schwermetalle wird auf der gleichen Grundlage flir den vorliegenden
Boden in diesem Bereich mit Wertklasse 2 - gering bewertet; die natiirliche Ertragsfahigkeit ist
gering.

Fur den restlichen Bereich des Planungsgebiets ist in der Bodenschatzungskarte 1S4V angegeben,
das heiBt Acker auf stark lehmigem Sand mit geringer Zustandsstufe (Ertragsfahigkeit), der als
Verwitterungsboden entstanden ist. Dementsprechend wird die Retentionsfunktion hier als mittel
(Wertklasse 3) bewertet.

Das Rickhaltevermégen fiir Schwermetalle wird auf der gleichen Grundlage fiir den vorliegenden
Boden in diesem Bereich mit Wertklasse 3 - mittel bewertet; die natlirliche Ertragsfahigkeit ist
gering bis mittel.

Da es sich bei der Flache fir die Freiflachenphotovoltaikanlage um landwirtschaftlich genutzte Fla-
chen handelt, ist der anliegende Boden anthropogen Uberpragt. Der natlrliche Bodenaufbau ist in
diesem Bereich demnach bereits beeintrachtigt.

Unterschiede bzgl. der biotischen Lebensraumfunktion des Bodens sind im Untersuchungsraum

nicht zu erkennen. Es sind keine besonders schutzwiirdigen Bodenflachen festzustellen.

Zu Altlasten ist im Bereich der Planung nichts bekannt.

2.1.1.4 Schutzgut Wasser

Beschreibung

Im Planungsgebiet befinden sich keine Oberflachengewasser.
Uberschwemmungsgebiete befinden sich nicht in der Umgebung der Planung.

Der Geltungsbereich liegt im Wasserschutzgebiet ,Kimmersbruck™.

2.1.1.5 Schutzgut Luft / Klima

Beschreibung

Die durchschnittliche Jahresmitteltemperatur betréagt 8,1 °C und liegt damit im bayernweiten
Durchschnitt. Die durchschnittliche Niederschlagsmenge von ca. 650 mm liegt im Mittel des Land-
kreises.

Das Bearbeitungsgebiet hat als Acker- und Grinlandflache eine gewisse Bedeutung als Kaltluftent-

stehungsgebiet, jedoch ohne Bezug zur Wohnbebauung.

Besondere Erhebungen zur Luft bzw. deren Verunreinigung liegen fiir das Planungsgebiet nicht vor.

2.1.1.6 Schutzgut Landschaft / Erholung

Beschreibung
Pragend fur den Landschaftsausschnitt, der durch die Bauleitplanung beansprucht wird, sind die
landwirtschaftliche Nutzung und Waldbestande im Umfeld.

Der Geltungsbereich der Planung befindet sich nicht innerhalb eines landschaftlichen Vorbehaltsge-
bietes oder Landschaftsschutzgebietes. Das uberplante Gebiet ist gepragt durch die Landwirtschaft-
liche Nutzung. Der héchste Punkt befindet sich in der dstlichen Ecke des Geltungsbereiches. Von
dort aus ist die Flache nach Westen geneigt.
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Geholzbestdnde oder sonstige gliedernde Strukturen befinden sich nicht innerhalb des Geltungsbe-

reichs.

Im ostlichen Bereich des Geltungsbereichs wird die Flache durch Freileitungen Gberspannt, was zur
technischen Uberprdgung der Landschaft beitrédgt. Nordéstlich der Flache verlduft ein Flurweg, an

dessen gegenliberliegenden Seite weitere intensiv landwirtschaftlich genutzte Flachen liegen.

Zur Einbindung der Landschaft im Nahbereich ist die Eingriinung der Anlage bedeutend. Hierflr
werden im Siden Hecken festgesetzt, die die Anlagenteile in die Landschaft einbinden und zur

Gliederung der Landschaft beitragen.

2.1.1.7 Schutzgut Kultur- und Sachgiiter

Beschreibung
Im Geltungsbereich des Bearbeitungsgebiets sind keine Kultur- bzw. Sachgiter mit schitzenswer-
tem Bestand bekannt. Im Denkmalatlas Bayern sind keine Boden- oder Baudenkmaler im naheren

Umkreis verzeichnet.

2.1.1.8 Schutzgut Fldache
Durch die vorliegende Bauleitplanung werden ca. 2,73 ha Flache der intensiven landwirtschaftlichen
Nutzung entzogen und in Flachen fiir Photovoltaik sowie Flachen fiir die VermeidungsmaBnahmen

umgewandelt.

Auf diesen Flachen erfolgt jedoch nur in sehr geringem Umfang im Bereich der Technikgebaude

eine Versiegelung.

2.1.1.9 Prognose iiber die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung
der Planung

Das Belassen der vorliegenden Flachen im bestehenden Zustand wiirde keine Veranderung der

biologischen Vielfalt oder der Funktion als Lebensraum fir Tier- und Pflanzenarten erwarten lassen,

da diese Flachen weiterhin wie bisher genutzt werden wirden.

Auch fiur die anderen Schutzguter wirden sich keine Verdanderungen ergeben.

2.2 Prognose iiber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der
Planung

2.2.1 Auswirkung auf die Schutzgiiter
2.2.1.1 Schutzgut Tiere und Pflanzen

Auswirkungen
Durch die Errichtung der Photovoltaikanlage wird eine Flache in Anspruch genommen, die derzeit

landwirtschaftlich intensiv genutzt wird.

Es werden nach derzeitigem Kenntnisstand fir keine Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie
fur keine europaischen Vogelarten gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie unter Berticksichtigung von
VermeidungsmaBnahmen die Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG erflllt. Es wird daher voraus-
sichtlich keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG oder eine Befreiung gem. § 67 BNatSchG
bendtigt. Eine Erganzung der VermeidungsmaBnahmen oder Festlegung von CEF-MaBnahmen er-

folgt gegebenenfalls im weiteren Verfahren.
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Durch die Umwandlung in extensiv bewirtschaftetes Griinland und die Neuanlage von Hecken sowie
Entwicklung einer Staudenflur ist insgesamt von einer Verbesserung der Funktion der Flache fir

den Arten- und Biotopschutz auszugehen, es werden zusatzlich neue Biotopstrukturen geschaffen.

Durch die auftretenden teilweisen Verschattungseffekte sowie den unterschiedlichen Niederschlags-
anfall ist langfristig eine differenzierte Ausbildung in der Vegetationszusammensetzung zu erwar-
ten, die zu einer weiteren Auffacherung des Lebensraumspektrums fihrt. Durch gezielte Pflege-

maBnahmen konnen diese zusatzlich unterstitzt werden.

Zur Vermeidung von Lockwirkungen auf nachtschwarmende Insekten wird auf Ebene des Bebau-

ungsplanes eine dauerhafte Beleuchtung der Anlage als unzuldssig festgesetzt.

Zur Vermeidung der Beeintrachtigung von Saugetieren durch die Errichtung der notwendigen Um-
zaunung des Gelandes wird auf Ebene des Bebauungsplanes festgesetzt, dass die Unterkante des
Zaunes entsprechend der Gelandetopografie mindestens 20 cm (ber dem Boden auszufiihren ist.
Die vorgesehene Umzdaunung behindert nicht die Wanderung von Kleintieren, sondern wirkt sich in
erster Linie erst ab groBeren wie Igel und Hase aus. Vielmehr finden diese Tierarten in dem die
Anlagenteile begrenzenden Altgrasstreifen neue Lebensrdaume.

Ergebnis
Im Hinblick auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sind gering bedeutende Flachen betroffen, so
dass in der Zusammenschau gering erhebliche Umweltauswirkungen fiir dieses Schutzgut zu erwar-

ten sind.

2.2.1.2 Schutzgut Boden

Auswirkungen

Durch die Errichtung einer Freiflachen-Photovoltaikanlage erfolgt in der Regel lediglich eine klein-
flachige Versiegelung des Bodens im Bereich von Technikrdumen etc. Die Modultische werden abli-
cherweise schon aus Kostengriinden ohne Betonfundamente ausgeflihrt. Es erfolgt deshalb nur eine
geringflachige Bodenverdrangung. Somit sind die Auswirkungen auf das Schutzgut auf Grund der
geringen Dimensionierung als vernachlassigbar einzustufen. Die Einfllisse der Wind- und vor allem
Wassererosion, die aufgrund er Hanglage und Nutzung als Acker bisher verstarkt werden, werden
durch die Anlage der Modulflache als Wiese verringert, zudem werden die Flachen zukiinftig weder
gediingt noch mit Pestiziden 0.4. behandelt.

Ergebnis
Es sind auf Grund der sehr geringen Versiegelung und der vorhandenen Beeintrachtigung Umwelt-

auswirkungen geringer Erheblichkeit fir dieses Schutzgut zu erwarten.

2.2.1.3 Schutzgut Wasser

Auswirkungen
Es erfolgt durch die Anlage einer Photovoltaikanlage nur ein Minimum an Versiegelung. Beeintrach-
tigungen fir Grundwasserneubildung sowie Regenrickhalt kénnen deshalb praktisch ausgeschlos-

sen werden.

Ergebnis
Es sind durch die Versiegelung bei der Festsetzung von VerminderungsmaBnahmen im Bebauungs-
plan Umweltauswirkungen geringer Erheblichkeit fir das Schutzgut Wasser zu erwarten.
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2.2.1.4 Schutzgut Luft/Klima

Auswirkungen
Da kaum Versiegelung erfolgt, findet praktisch keine Reduktion von Kaltluftentstehungsgebieten
statt. Die aufgestdnderte Bauweise verhindert Kaltluftstau.

Auf Grund der GroBenordnung des Baugebiets sind keine gréBeren Auswirkungen auf Klima und

Luftaustausch zu erwarten.

In der Gesamtbilanz wird das Schutzgut Luft / Klima durch die Errichtung der geplanten Photovol-
taikanlage positiv beeinflusst, da die Freisetzung von schadlichen Klimagasen, wie sie bei der kon-

ventionellen Energieerzeugung durch fossile Brennstoffe entstehen, verringert wird.

Ergebnis
Es sind durch die Planung keine erheblich negativen Umweltauswirkungen fiir das Schutzgut Luft

festzustellen. Fir das Schutzgut Klima sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten.

2.2.1.5 Flache

Auswirkungen

Durch die vorgesehene Anderung des Bauleitplanes gehen bislang landwirtschaftlich genutzte Fl&-
chen verloren. Da Nutzung als Sondergebiet jedoch zeitlich begrenzt ist, ist dieser Verlust nicht
dauerhaft. Nach Riickbau der Anlage stehen die Flachen wieder fiir die Landwirtschaft oder andere

Nutzungen zur Verfligung.

Ergebnis
Auf Grund der zeitlichen Begrenzung der Inanspruchnahme ist mit insgesamt gering erheblichen
Auswirkungen auf das Schutzgut Flache zu rechnen. Diese werde nach Rickbau der Anlage voll-

standig zurtickgenommen.

2.2.1.6 Wirkungsgefiige zwischen den o.g. Schutzgiitern

Die einzelnen Schutzgliter stehen unter einander in engem Kontakt und sind durch Wirkungsgeflige
miteinander verbunden. So ist die Leistungsfahigkeit/ Eignung des Schutzgutes Boden nicht ohne
die Wechselwirkungen mit dem Gut Wasser zu betrachten (Wasserretention und Filterfunktion).
Beide stehen durch die Eignung als Lebensraum wiederum in Wechselbeziehung zur Pflanzen- und
Tierwelt. Diese Bezlige sind bei den jeweiligen Schutzgitern vermerkt.

2.2.1.7 Schutzgut Landschaft / Erholung

Auswirkungen

Als Anlagebedingte Wirkung hat die Errichtung einer Photovoltaikanlage eine gewisse Veranderung
des Landschaftsbildes im unmittelbaren Planungsumgriff zur Folge. Die Anlage stellt grundsatzlich
ein landschaftsfremdes, technisches Element innerhalb der landwirtschaftlichen Flache dar. Da Im
Ostlichen Bereich des Geltungsbereichs die Flache durch eine Freileitung Uberspannt wird, ist eine
technische Vorpragung der Flachen bereits gegeben. Flachen mit besonderer Bedeutung fur die
Erholungsnutzung oder das Landschaftsbild werden nicht Uberplant. Das Planungsgrundstlick ver-
fligt aufgrund seiner Topografie und seiner naturrdaumlichen Gegebenheiten Gber gute Bedingungen
fur die Errichtung und fir den Betrieb einer Photovoltaikanlage und fiir die Minimierung mdglicher
Beeintrachtigungen des Landschaftsbilds. Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind bereits

durch die Standortwahl minimiert.

Endfassung vom 04.07.2023 Seite 19 von 26



Flachennutzungsplananderung der Gemeinde Kiimmersbruck zum vBBP , Solarpark Greenovative I"

Flr die bessere Einbindung der Anlageteile in die Landschaft werden auf Ebene des parallel aufge-
stellten Bebauungsplanes Hecken im sidlichen Randbereich des Planungsgebiets festgesetzt. Zur
Vermeidung einer optischen Fernwirkung bei Nacht wird auf Ebene des Bebauungsplanes eine dau-
erhafte Beleuchtung der Anlage als unzuldssig festgesetzt.

Stérende Fernwirkungen, Blendwirkungen oder Reflexionen wahrend des Betriebes der Anlage sind

aufgrund der Lage und Ausrichtung der Anlage nicht zu erwarten.

Ergebnis
Unter Berlicksichtigung der geplanten Hecke ist durch die Planung nur mittel erhebliche Umwelt-

auswirkungen flr das Schutzgut Landschaftsbild zu erwarten.

2.2.2 Auswirkungen auf Erhaltungsziele und den Schutzzweck der Natura
2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes

Im direkten Umfeld der Planung befinden sich keine Natura-2000 Gebiete. Das nachstgelegene
FFH-Gebiet ist Nr. 6537-371 ,Vils von Vilseck bis zur Miindung in die Naab", das sich etwa 0,5 km

westlich der Flache befindet. Die Planung hat keine Auswirkung auf dieses Gebiet.

2.2.3 Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevoél-
kerung insgesamt

Auswirkung

Bei der Ausweisung von Sondergebieten (flir Photovoltaik) im Umfeld bestehender Siedlungen ist in
der Regel eine gewisse Auswirkung auf die dort lebende Bevdlkerung gegeben. Meist entstehen
nachteilige Auswirkungen in Form von Sichtbeeintrachtigungen bzw. Stérung des Landschaftsbildes

durch die errichteten Anlagenteile. Diese werden beim Schutzgut Landschaftsbild behandelt.

Beeintrachtigung von Siedlungsbereichen durch den Betrieb der Anlage wie Larm, Erschiitterung,
oder Schwingungen sind auf Grund der Anlagenausflihrung und der angewandten Techniken nach
derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Larmemissionen entstehen auf Photovoltaikanlagen
nur durch die verwendeten Transformatoren. Diese sind jedoch so gering, dass eine Belastung der
in etwa 100 m Entfernung befindlichen Wohnbebauung nicht zu erwarten ist.

Baubedingt kann es durch die Bebauung kurzzeitig zu erhéhter Larmentwicklung kommen. Diese ist

jedoch voriibergehend und daher als gering erheblich einzustufen.

Ergebnis
Im Hinblick auf das Schutzgut Mensch sind lediglich gering erhebliche Belastungen zu erwarten.
Beeintrachtigungen entstehen gegebenenfalls auf das Landschaftsbild. Diese werden beim Schutz-

gut Landschaftsbild getrennt behandelt.

2.2.4 Auswirkungen auf Kulturgiiter und sonstige Sachgiiter

Auswirkungen

Auch wenn derzeit keine Bodendenkmaler bekannt sind, ist nicht auszuschlieBen, dass sich im Pla-
nungsgebiet oberirdisch nicht mehr sichtbare und daher unbekannte Bodendenkmaler befinden.
Jegliche Form von Erdarbeiten birgt ein gewisses Risiko der Zerstérung von Bodendenkmalern. Da
es sich bei der zu bebauenden Flache um bereits von Landwirtschaft Gberpragte Flachen handelt ist

in dieses Risiko jedoch sehr gering.

Wahrend der Bauarbeiten bei Erdarbeiten zu Tage kommende Metall-, Keramik- oder Knochenfunde
sind umgehend dem Landratsamt oder dem Bayerischen Landesamt flir Denkmalpflege zu melden.
(Art. 8 DSchG)
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Art. 8 Abs. 1 DSchG: Wer Bodendenkmaler auffindet, ist verpflichtet, dies unverziglich der unteren Denk-
malschutzbehdrde oder dem Landesamt fiur Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichten sich auch
der Eigentimer und der Besitzer des Grundstlicks, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die

zu dem Fund gefluihrt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die Ubrigen.

Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund gefiihrt haben, aufgrund eines Arbeitsverhéltnisses teil,

so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.

Art. 8 Abs. 2 DSchG: Die aufgefundenen Gegenstédnde und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche
nach der Anzeige unverandert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehérde die Gegenstande

vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Ergebnis

Es sind durch die Bauleitplanung keine erheblichen Auswirkungen flr dieses Schutzgut zu erwarten.

2.2.5 Auswirkungen auf die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerech-
te Umgang mit Abfallen und Abwdssern

Die Foérderung von erneuerbaren Energien, wie im vorliegenden Fall der Solarenergie tragt grund-
satzlich zur Vermeidung zum Klimaschutz bei. Durch die Nutzung von Sonnenstrom wird kein kli-

maschadliches CO2 produziert und in der Gesamtbilanz die Reduktion von Emissionen erreicht.

Abfalle oder Abwasser fallen durch die Nutzung der Anlage nicht an.

2.2.6 Auswirkungen auf die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsa-
me und effiziente Nutzung von Energie

Da die vorliegende Planung zum Ziel hat, Baurecht fiir eine Freiflachen-Photovoltaikanlage zu

schaffen, tragt sie wesentlich zur Nutzung erneuerbaren Energien bei.

2.2.7 Auswirkungen auf die Darstellungen von Landschaftsplanen sowie von
sonstigen Planen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissions-
schutzrechts

Landschaftsplanerische MaBnahmen und Ziele sind im Bereich der Planung nicht vorhanden.

2.2.8 Auswirkungen auf die Erhaltung der bestmoglichen Luftqualitat in Gebie-
ten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfiillung von Rechtsakten
der Europdischen Union festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht iiber-
schritten werden

Durch die Nutzung der Flache als Photovoltaikanlage entstehen keine Auswirkungen auf die Luft-
qualitat im unmittelbaren Planungsbereich, da von der Anlage keine Luftemissionen ausgehen. Das

geplante Vorhaben steht der Erhaltung der bestméglichen Luftqualitat somit nicht entgegen.

2.2.9 Auswirkungen auf die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belan-
gen des Umweltschutzes

Die einzelnen Schutzgiter stehen unter einander in engem Kontakt und sind durch Wirkungsgefiige
miteinander verbunden. So ist die Leistungsfahigkeit/ Eignung des Schutzgutes Boden nicht ohne
die Wechselwirkungen mit dem Gut Wasser zu betrachten (Wasserretention und Filterfunktion).
Beide stehen durch die Eignung als Lebensraum wiederum in Wechselbeziehung zur Pflanzen- und

Tierwelt. Diese Bezlge sind bei den jeweiligen Schutzgitern vermerkt.
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2.3 Beschreibung der MaBBnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringe-
rung oder Ausgleich von erheblichen Umweltauswirkungen

2.3.1 VermeidungsmaBnahmen bezogen auf die verschiedenen Schutzgiiter
Konkrete VermeidungsmaBnahmen werden erst auf Ebene des Bebauungsplanes festgesetzt.

2.3.2 Landschaftspflegerische MaBnahmen und Festsetzungen
Diese werden im Bereich des Geltungsbereichs auf Ebene des Bebauungsplanes festgesetzt.

2.4 Gestaltungs- und AusgleichsmaBnahmen

Die Eingriffsregelung wird im vorliegenden Fall nach dem Leitfaden “Bauen im Einklang mit Natur
und Landschaft”’, 2021 in Verbindung mit dem Hinweispapier ,Bau- und landesplanerische Behand-
lung von Freiflachen-Photovoltaikanlagen™ des Bayerischen Staatsministeriums flir Wohnen, Bau
und Verkehr von 10.12.2021 durchgefiihrt. Da die bauliche Nutzung durch PV-Freiflachenanlagen
von einer Bebauung mit Gebauden (einschl. deren ErschlieBung) deutlich abweicht, werden fir die
Bewadltigung der Eingriffsregelung bei PV-Freiflachenanlagen in dem Hinweispapier spezifische Hin-

weise gegeben. Diese gelten ausschlieBlich fir Bauleitplanverfahren zu PV-Freiflachenanlagen.

Die Grundlage fiir die Beurteilung der Eingriffsschwere ist der Flachenzustand vor Beginn der MaB3-

nahmen.

2.4.1 Bestandserfassung und Bewertung
Die Bestandserfassung und -bewertung erfolgt anhand vorhandener Untersuchungen sowie eigener

Erhebungen.

MaBgebend flr die Erfassung und Bewertung ist der tatsachliche Zustand der Schutzgiter im Un-
tersuchungsraum vor dem Eingriff. Dabei sind auch die Planungsrelevanten Vorbelastungen zu be-
ricksichtigen, die zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses in tatsachlicher und rechtlicher Sicht

verlasslich absehbar sind.

Die Bewertung des Ausgangszustands wird maBgebend davon bestimmt, welche Bedeutung den
jeweiligen Schutzglitern zukommt. Die Bedeutung des jeweiligen Schutzgutes lasst sich anhand der
wesentlichen wertbestimmenden Merkmale und Auspragungen in die Kategorien gering, mittel und
hoch einteilen. Die Bewertung zum Schutzgut Arten und Lebensrdume erfolgt in Anlehnung an die

Biotopwertliste zur Bayerischen Kompensationsverordnung.

Bewertung des Ausgangszustands

Nr. | Schutzgut Beschreibung Kategorie

1 Arten & Lebens- | Intensiv bewirtschaftete Acker (A11) geringe Bedeutung
raume

2 Boden & Flache Anthropogen Uberpréagter Boden ohne kulturhisto- | mittlere Bedeutung

rische Bedeutung oder Eignung flir die Entwick-
lung von besonderen Biotopen

3 Wasser Flachen mit dauerhaft abgesenktem Grundwasser | geringe Bedeutung

4 Klima / Luft Flachen ohne kleinklimatisch wirksame Luftaus- | geringe Bedeutung
tauschbahnen

5 Landschaftsbild Technische Vorpragung, ausgeraumte, struktur- | geringe Bedeutung

arme Agrarlandschaft
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2.4.2 Ermittlung des Ausgleichsbedarfes

GemaB dem aktuellen Hinweispapier zur Bau- und landesplanerische Behandlung von Freiflachen-
Photovoltaikanlagen kann bei Einhaltung einer Reihe von MaBgaben bei der Detaillierung der Pho-
tovoltaikanlage auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung, wenn der Ausgangszustand der Anla-
genflache gemaB Biotopwertliste als ,intensiv genutzter Acker" (BNT All gemaB Biotopwertliste)
und/oder ,intensiv genutztes Griinland" (BNT G11 gemaB Biotopwertliste) einzuordnen ist, davon
ausgegangen werden, dass i.d.R. keine erheblichen Beeintréachtigungen des Naturhaushalts ver-

bleiben. In diesen Fallen entsteht kein Ausgleichsbedarf.

VermeidungsmaBBnahmen
Zur Vermeidung sind grundsatzlich auf Ebene des Bebauungsplanes detaillierte MaBnahmen festzu-
setzen. Auf Ebene des Flachennutzungsplanes ist jedoch schon durch die Standortwahl eine der

wichtigsten VermeidungsmaBnahmen zu berlcksichtigen.

Der Wert des Schutzgutes Landschaft ist aufgrund der technischen Vorpragung eingeschrankt.
Durch den im vorliegenden Fall gewahlten Standort werden weitreichende Auswirkungen auf Natur

und Landschaft bereits durch die Standortwahl vermieden.

2.5 Alternative Planungsmadéglichkeiten

Auf Ebene des Flachennutzungsplanes waren alternative Planungsmdglichkeiten lediglich die Aus-

weisung von Sondergebieten an anderer Stelle im Gemeindegebiet oder Verzicht auf die Planung.

Potenzielle Standorte flir Photovoltaikanlagen ergeben sich aus den Vorgaben des Landesentwick-
lungsprogrammes sowie Regionalplanes, den Foérderbedingungen des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes und den natlirlichen Gegebenheiten der einzelnen Flachen in Bezug auf Biotopausstat-

tung, Ausrichtung und zu erwartende Sonnenstrahlung.

Laut Landesentwicklungsprogramm Bayern sollen Photovoltaik-, auf vorbelasteten Flachen errichtet
werden. Von dem Anbindungsgebot gemal LEP 3.3 (Z) werden Photovoltaik- und Biomasseanlagen
in der Begrindung zu diesem Gebot explizit ausgenommen. Somit ist eine Anbindung der Flachen

an eine Siedlungseinheit nicht notwendig.

Nach der Novellierung des EEG aus dem Jahre 2021 kénnen Freiflachenanlagen gefordert werden,
wenn sich die Anlage auf Konversionsflachen aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, wohnungsbaulicher
oder militarischer Nutzung, entlang von Autobahnen oder Schienenwegen in einem Korridor von
200 m gemessen vom auBeren Rand der befestigten Fahrbahn oder auf bereits versiegelten Fla-
chen befinden, wobei innerhalb dieses Korridors ein mindestens 15 m breiter Korridor freigehalten

werden soll.

Unter der Voraussetzung, dass das jeweilige Bundesland eine entsprechende Verordnung erlasst,
kénnen auBerdem Photovoltaikanlagen auf Acker- und Grinland in einem benachteiligten Gebiet
geférdert werden. Das Bundesland Bayern hat am 7. Marz mit der Verordnung Uber Gebote fir
Photovoltaik-Freiflachenanlagen diese Voraussetzungen geschaffen. Das Gemeindegebiet Kim-

mersbruck fallt vollstandig in diese Forderkulisse.

Im Vorfeld des Verfahrens wurde auf Wunsch der Gemeinde Kiimmersbruck im Juni 2021 eine Pri-
fung der Standortalternativen von dem Landschaftsarchitekturbiiro Trepesch erstellt. Bei dieser
Analyse wurde geprift, welche Flachen im Gemeindegebiet Kimmersbruck fiir einen PV-
Freiflachenstandort geeignet waren. Das Gutachten zur Prifung von Standortalternativen kam zum

Ergebnis, dass der Geltungsbereich fir eine Photovoltaik-Freiflachenanlage geeignet ist. Die einzel-
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nen Prifschritte alternativer Standorte sind dem beigefligten Gutachten ,eine Ermittlung von ge-
eigneten Freifldchen-Photovoltaikanlagen-Vorranggebieten in der Gemeinde Kimmersbruck" in der

Fassung vom 10.06.2021 zu entnehmen.

Aufgrund der im Umgriff der Planung vorhandenen Gehélzstrukturen und Waldbestanden bieten
sich die gewadhlten Flachen fiur eine rentable Nutzung mit Photovoltaik an, es entstehen nur geringe
Auswirkungen auf die Schutzgiter. Eine technische Vorprdgung besteht durch die bestehenden

Freileitungen.

Da die Photovoltaikanlage nach Beendigung der Nutzung vollstdndig rlickzubauen ist, stehen die

Flachen damit fir bisherige oder anderweitige Nutzungen zur Verfligung.

3. Zusatzliche Angaben

3.1 Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und Kennt-
nisliicken

Da es sich bei der Planung um einen relativ Gberschaubaren Bereich zur Sondernutzung mit Photo-
voltaikanlagen handelt, sind weitrdumige Auswirkungen auf den Naturhaushalt unwahrscheinlich.
Daher ist der Untersuchungsbereich auf das Bearbeitungsgebiet und die direkt angrenzenden Be-
reiche begrenzt. Eine Fernwirkung ist bei den meisten umweltrelevanten Faktoren nicht zu erwar-
ten. Ausnahmen bilden lediglich das Landschaftsbild sowie Immissionen. Der Untersuchungsraum

ist bei diesen Schutzgiitern entsprechend weiter gefasst.

Die Bestandserhebung erfolgt durch ein digitales Luftbild, das mit der digitalen Flurkarte (berlagert

wurde.

Dariber hinaus sind Daten des Fachinformationssystem Naturschutz (FIS-Natur), des Arten- und
Biotopschutzprogramms, des Bodeninformationssystem Bayern, des Bayerischen Denkmalatlas,
des Geotopkatasters Bayern, des Regionalplanes und Landesentwicklungsprogrammes, u.a. ausge-

wertet worden.

Die vorliegenden aufgefuihrten Rechts- und Bewertungsgrundlagen entsprechen dem allgemeinen
Kenntnisstand und allgemein anerkannten Prifungsmethoden. Schwierigkeiten oder Licken bzw.
fehlende Kenntnisse Uber bestimmte Sachverhalte, die Gegenstand des Umweltberichtes sind, sind

nicht erkennbar.

Da eine objektive Erfassung der medientibergreifenden Zusammenhange nicht immer maéglich und
in der Umweltprifung zudem auf einen angemessenen Umfang zu begrenzen ist, gibt die Beschrei-
bung von Schwierigkeiten und Kenntnisliicken den beteiligten Behérden und auch der Offentlichkeit

die Moglichkeit, zur Aufklarung bestehender Kenntnisliicken beizutragen.

Endfassung vom 04.07.2023 Seite 24 von 26



Flachennutzungsplananderung der Gemeinde Kiimmersbruck zum vBBP , Solarpark Greenovative I"

3.2 Allgemein verstandliche Zusammenfassung

Fiir einen Geltungsbereich von insgesamt ca. 2,73 ha wird die Anderung des Flachennutzungspla-

nes der Gemeinde Kimmersbruck im Parallelverfahren zur Aufstellung des vorhabenbezogenen

Bebauungsplans ,Solarpark Greenovative I durchgefihrt.

Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse zusammen:

Schutzgut Baubedingte Anlagebedingte |Betriebsbedingte Ergebnis
Auswirkungen |Auswirkungen |Auswirkungen
Mensch / geringe geringe geringe _
gering
Gesundheit Erheblichkeit Erheblichkeit Erheblichkeit
Tiere und geringe mittlere geringe .
gering
Pflanzen Erheblichkeit Erheblichkeit Erheblichkeit
geringe geringe geringe
Boden gering
Erheblichkeit Erheblichkeit Erheblichkeit
geringe geringe geringe
Wasser gering
Erheblichkeit Erheblichkeit Erheblichkeit
nicht nicht nicht nicht
Luft / Klima
betroffen betroffen betroffen betroffen
Landschaft/ gering mittlere mittlere ittel
mitte
Erholung Erheblichkeit Erheblichkeit Erheblichkeit
Kultur- und nicht nicht nicht nicht
Sachglter betroffen betroffen betroffen betroffen

VermeidungsmaBnahmen verringern die Eingriffe in den Natur- und Landschaftshaushalt, so dass

die 6kologische Funktionsfahigkeit des Landschaftsraumes erhalten bleibt.

Dauerhafte Beeintrachtigungen werden lediglich fir das Schutzgut Landschaftsbild erwartet, die
jedoch unter Berlcksichtigung der MinimierungsmaBnahmen und auf Grund der technischen Vor-

pragung durch die vorhandene Freileitung um Umfeld in Kauf genommen werden kénnen.
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3.3 Quellenangaben

Quellen: BAYERISCHES GEOLOGISCHES LANDESAMT
(1981 Hrsg.):
Geologische Karte von Bayern 1:500.000
Minchen

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FUR LANDESENTWICKLUNG UND
UMWELTFRAGEN:

Bauen im Einklang mit Natur- und Landschaft: Ein Leitfaden (Erganzte Fassung).
Mlnchen 2003

BAYERISCHES LANDESAMT FUR UMWELT:

Praxis-Leitfaden fiir die 6kologische Gestaltung von Photovoltaik-
Freiflachenanlagen

Augsburg, 2014

MEYNEN, E und SCHMIDTHUSEN, J. (1953):
Handbuch der naturrdumlichen Gliederung Deutschlands.
Verlag der Bundesanstalt fiir Landeskunde, Remagen.

OBERSTE BAUBEHORDE IM BAYERISCHEN STAATSMINISTERIUM DES INNEREN:
Der Umweltbericht in der Praxis. Leitfaden zur Umweltprifung in der
Bauleitplanung.

Minchen

SEIBERT, P.:
Karte der natirlichen potentiellen Vegetation mit Erlduterungsbericht.
1968

BAYERISCHES FACHINFORMATIONSSYSTEM NATURSCHUTZ (FIN-WEB)
Stand 17.03.2022

PLANUNGSVERBAND OBERPFALZ NORD:
Regionalplan Region 6 Oberpfalz-Nord

RAUMINFORMATIONSSYSTEM BAYERN (RISBY ONLINE)
Stand 17.03.2022

UMWELTATLAS BAYERN (Internetdienst)
Stand 17.03.2022
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C VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom14.09.2021 gemaB § 2 Abs.1 BauGB die Anderung
des Flachennutzungsplans beschlossen. Der Anderungsbeschluss wurde am 14.04.2022 ortsiblich
bekannt gemacht.

2. Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung geméaB § 3 Abs. 1 BauGB mit offentlicher Darle-
gung und Anhorung fur den Vorentwurf der Flachennutzungsplananderung in der Fassung vom
05.04.2022 hat in der Zeit vom 27.04.2022 bis 27.05.2022 stattgefunden.

3. Die fruhzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange geman
§ 4 Abs. 1 BauGB fur den Vorentwurf der Flachennutzungsplananderung in der Fassung vom
05.04.2022 hat in der Zeit vom 25.04.2022 bis 27.05.2022 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf der Flachennutzungsplananderung in der vom Gemeindetrat am
07.03.2023 gebilligten Fassung vom 20.03.2023 wurden die Behorden und sonstigen Trager 6ffent-
licher Belange gemaB § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 02.05.2023 bis 06.06.2023 beteiligt.

5. Der Entwurf der Flachennutzungsplananderung in der vom Gemeinderat am 07.03.2023
gebilligten Fassung vom 07.03.2023 wurde mit der Begriindung gemaB § 3 Abs. 2 BauGB in der
Zeit vom 05.05.2023 bis 06.06.2023 offentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde Kimmersbruck hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 04.07.2023 die
Flachennutzungsplananderung in der Fassung vom 04.07.2023 festgestellt.

7 Das Landratsamt Amberg-Sulzbach hat die Flachennutzungsplandanderung
mit Bescheid vom 92023AZ BP2022018 ......... gemal § 6 BauGB genehmigt.
8. Ausgefertigt

13.09.2023

Kiimmersbruck, den .ot al iGN amas
/ ) 7 7
... /‘Z/ %4 ..................................................................

3. Biirgermeister Hubert Blodt

9. Die Erteilung der Genehmigung der Flachennutzungsplananderung wurde am 14.09.2023
gemaB § 6 Abs. 5 BauGB ortslblich bekannt gemacht. Der Flachennutzungsplan mit Begriindung
wird seit diesem Tag zu den Ublichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht be-
reitgehalten und Uber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Flachennutzungsplan ist
damit rechtswirksam.

Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215
BauGB wird hingewiesen.

Endfassung vom 04.07.2023 Seite 6 von 26




	1020 vBBP Solarpark Greenovative I Kümmersbruck Endfassung
	Pläne und Ansichten
	1020 vBBP Solarpark Greenovative I Kümmersbruck Endfassung-vBBP_Greenovative I


	Greenovative I (2)
	1020  vBBP Solarpark Greenovative I Begründung Endfassung
	1020 VuEP Solarpark Greenovative I Kümmersbruck Endfassung
	Pläne und Ansichten
	1020 vBBP Solarpark Greenovative I Kümmersbruck Endfassung-VuEP Greenovative I


	1020 FNP-Änderung Gemeinde Kümmersbruck Solarpark Greenovative I Endfassung 
	Greenovative I

